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T e i l B 
 
Abschnitt B1  Betriebshaftpflichtrisiko 
 
 

B1-1 Versicherte Eigenschaften, Rechtsverhältnisse, Tätigkeiten, Betriebsstätten (versichertes Risiko) 
 
 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem im Ver-

sicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Betrieb mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten 
oder aus der Ausübung der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebenen beruflichen Tätigkeit.  

 
Der Versicherungsschutz umfasst auch Arbeiten in anderen Handwerken, sofern sie mit dem Leistungsangebot des jeweils versi-
cherten Berufsbildes technisch oder fachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich ergänzen (§ 5 Handwerksordnung). Außer-
halb des Handwerks sind gewerbliche Nebentätigkeiten mitversichert, sofern sie branchenüblich sind bzw. von Art und Umfang her 
der Hauptbetriebsart gemäß Versicherungsschein untergeordnet sind.  
 

 Der Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Betriebsstätten (z. B. Zweig-, Hilfs- und Nebenbetriebe, Lager, Verkaufsbüro, 
Markt- und Verkaufsstände (Verkaufswagen), Verkaufsautomaten) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.  

  
 Falls im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebsstätten (z.B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager) versichert wer-

den sollen, bedarf es einer besonderen Vereinbarung.  
 
Nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu gegründete oder mehrheitlich neu erworbene Gesellschaften sind ab Gründungs- 
bzw. Übernahmedatum nach den Regelungen über die Vorsorgeversicherung (B1-8) mitversichert, jedoch nur unter der Vorausset-
zung, dass 

 
a) es sich um Gesellschaften im Inland handelt 
b) der Anteil des Versicherungsnehmers an der Gesellschaft mindestens 50 % beträgt. 

 

Der Versicherungsnehmer ist – abweichend von B1-8.1 (Vorsorgeversicherung) – verpflichtet, die Neugründung oder den Neuer-
werb dem Versicherer spätestens zum Ablauf des Versicherungsjahres anzuzeigen und die zur endgültigen Beitragsberechnung 
maßgeblichen Werte mitzuteilen. 
 
Der Versicherungsschutz erlischt rückwirkend, wenn eine entsprechende Mitteilung nicht erfolgt oder wenn innerhalb von 4 Mona-
ten nach der Meldung keine Einigung über den endgültigen Einschluss der neu erworbenen oder gegründeten Gesellschaft erfolgt. 
Für dieses Risiko bereits bezahlte Beiträge werden erstattet. Besteht für die neu gegründeten/übernommenen Gesellschaften noch 
Versicherungsschutz bei einem anderen Versicherer, geht dessen Versicherungsschutz vor. 
 

B1-1.2 Versehensklausel 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich nicht gemeldete, nach Beginn der Versicherung eingetretene Risi-
ken, soweit sie im Rahmen des versicherten Betriebes liegen und nicht nach den Bestimmungen dieses Vertrages von der Versi-
cherung ausgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer ist – abweichend von B1-8.1 (Vorsorgeversicherung) – verpflichtet, sobald 
er sich des Versäumnisses bewusstgeworden ist, diese Risiken unverzüglich beim Versicherer anzuzeigen und den danach zu ver-
einbarenden Beitrag vom Gefahreneintritt an zu entrichten. 

 
B1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungsnehmer und mit-

versicherten Personen)  
 

B1-2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 

B1-2.1.1  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicher-
ten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, für Schäden, die sie in Ausführung betrieblicher oder beruflicher Tätigkei-
ten für den Versicherungsnehmer verursachen.  

 
B1-2.1.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung betrieblicher oder beruflicher Tätigkeiten für den Versi-

cherungsnehmer verursachen. Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 
Dienststelle zugefügt werden. 

 
B1-2.1.3 des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters für Schäden aus der Ausübung der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 

beschriebenen betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit.  
 
B1-2.2 Versicherungsschutz für die B1-2.1.1 bis B1-2.1.3 genannten Personen besteht auch, wenn Sie aus ihrer früheren Tätigkeit für den 

versicherten Betrieb in Anspruch genommen werden. 
 

B1-2.3  Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversicherten Personen entsprechend anzuwen-
den. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (B1-8), wenn das neue Risiko nur für eine mitversicherte 
Person entsteht. 

 
B1-2.4 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versicherungsnehmers 

oder einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die 
mitversicherten Personen. 

 
B1-2.5 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versicherungsnehmer ausüben und sie gerichtlich geltend machen. Für 

die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten Personen verantwortlich. 
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B1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall, zeitliche Begrenzung, Nachhaftung 
 
B1-3.1 Versicherungsschutz, Versicherungsfall 

 
B1-3.1.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung 

eingetretenen Schadensereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund 

 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
 
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 
 
Schadensereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der 
Schadensverursachung, die zum Schadensereignis geführt hat, kommt es nicht an. 
 

B1-3.1.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
 

a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung 
b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können 
c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung ge-

schuldeten Erfolges 
d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung 
e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung 
f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen 

 
B1-3.1.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusage über den Um-

fang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. 
 
B1-3.2 Zeitliche Begrenzung   

 
B1-3.2.1 Der Versicherungsschutz umfasst Schadenereignisse, die zwischen Beginn und Ablauf des Versicherungsvertrages eingetreten 

sind. 
 
B1-3.2.2  Der Versicherungsschutz besteht auch für Schäden aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der unmittelbaren Vor-

versicherung eingetreten sind, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
 
a) er bei Inkrafttreten dieses Versicherungsvertrages nicht wusste und auch nicht wissen musste bzw. konnte, dass vor diesem 

Zeitpunkt mangelhafte/fehlerhafte Arbeiten bzw. Erzeugnisse geliefert wurden, oder 
b) ihm bei Inkrafttreten dieses Versicherungsvertrages Schäden weder bekannt waren, noch bekannt sein mussten, und für diese 

Schäden wegen des Ablaufs einer im Vorversicherungsvertrag vereinbarten zeitlichen Begrenzung, nicht aber aus sonstigen 
Gründen, beim Vorversicherer kein Versicherungsschutz mehr besteht. 

 
Der Versicherungsschutz wird nach dem Versicherungsumfang und bis zur Höhe der Versicherungssumme/des Sublimits des Vor-
vertrages gewährt. Es gilt der Selbstbehalt dieses Vertrages. 
 
Sollte der Versicherungsumfang des Vorvertrages weitergehend als der dieses Vertrages und/oder die Versicherungssumme des 
Vorvertrages höher als die dieses Vertrages sein, wird der Versicherungsschutz auf den Versicherungsumfang und die Versiche-
rungssumme dieses Vertrages begrenzt. 
  
Versicherungsfälle, die unter diese Erweiterung fallen, werden dem ersten Versicherungsjahr dieses Vertrages zugeordnet und auf 
die Versicherungssumme/Versicherungssummenmaximierung des ersten Versicherungsjahres angerechnet. 
 

B1-3.3  Nachhaftung 
 

Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen Betrieb und/oder seine Lieferungen vollständig und endgültig einstellt und zu 
diesem Zeitpunkt die Betriebshaftpflichtversicherung ebenfalls erlischt, besteht Versicherungsschutz für Schäden, die nach Ver-
tragsende eintreten, welche jedoch ihre Ursache in während der Vertragsdauer durchgeführten Arbeiten oder vom Versicherungs-
nehmer hergestellten bzw. gelieferten Erzeugnisse haben, bis zu 10 Jahren nach Vertragsbeendigung. 

 
Voraussetzung für die Nachhaftung ist, dass 
 
a) bis zur Einstellung des Betriebs die Versicherung beim Münchener Verein aufrechterhalten bleibt und 
b) der Betrieb endgültig aufgelöst wird. 
 
Bei Übergang des Betriebs z.B. durch Verkauf oder Umwandlung verliert diese Deckungserweiterung ihre Gültigkeit. 
 

B1-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers 
 

B1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst  
 

a) die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
b) die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und  
c) die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 
 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, 
Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 
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Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 
 

B1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist 
der Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des 
Versicherungsnehmers.  
  

B1-4.3 Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungsfall geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist 
ihm die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelassen, 
so ist der Versicherer an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung oder Hinterlegung verpflichtet, jedoch nur bis zur vereinbarten Versi-
cherungssumme.  

 
B1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 

Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevollmächtigt, dieses Recht auszuüben. 
 

B1-5 Regelungen hinsichtlich Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbeteiligung 
 
B1-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist, soweit in diesen Bedingungen keine anderweitige Regelung besteht, bei jedem 

Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

 
B1-5.2 Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind, soweit in diesen Bedingungen keine anderweitige Regelung besteht, für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen festgelegte Mehrfache der 
vereinbarten Versicherungssumme begrenzt. 

 
B1-5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall (Serienscha-

den), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
 

a) auf derselben Ursache,  
b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 
c) auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln  

 
beruhen.  
 

B1-5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des Versiche-
rers mit einem im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch wenn die begründe-
ten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird die Selbstbeteiligung vom Betrag 
der begründeten Haftpflichtansprüche abgezogen. B1-5.1 (Regelungen hinsichtlich Versicherungssumme) bleibt unberührt.  

  
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht 
übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

 
B1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 
 
B1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die 

Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 
 
B1-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Ver-

sicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag 
der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum 
Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  

 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 
 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn 
der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungs-
summe übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 
 

B1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am 
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 
Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 
 

B1-6 Besondere Regelungen für einzelne betriebliche und berufliche Risiken (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und 
besondere Ausschlüsse)  

 
B1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne betriebliche und berufliche Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese 
Risiken geltenden besonderen Ausschlüsse.  

 
Soweit B1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf die in B1-6 geregelten Risiken alle anderen Vertragsbestim-
mungen Anwendung (z.B. B1-4 – Leistungen der Versicherung oder B1-7 – Allgemeine Ausschlüsse).  
 

B1-6.1 Ansprüche der Versicherten untereinander   

B1-6.1.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aufgrund von Ansprüchen der Repräsentanten und gesetzlichen Vertreter des Versiche-
rungsnehmers und ihrer Angehörigen ausschließlich dann, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, der nicht im 
Zuständigkeitsbereich des betreffenden gesetzlichen Vertreters oder Repräsentanten liegt. 
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Als Angehörige gelten  
   
a) Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Partnerschaften nach dem Recht 

anderer Staaten, 
b) Eltern und Kinder, 
c) Adoptiveltern und -kinder, 
d) Schwiegereltern und -kinder, 
e) Stiefeltern und -kinder, 
f) Großeltern und Enkel, 

 
g) Geschwister sowie 
h) Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und 

Kinder miteinander verbunden sind).  
 

B1-6.1.2 Versichert sind – teilweise abweichend von B1-6.1.1 – Ansprüche wegen der von dem Versicherten 
 

a) seinem Ehegatten, 
b) seinen Kindern oder 
c) einer in die Versicherung eingeschlossenen Person (B1-2.1.1 bis B1-2.1.3) 
 
sowie deren Eigentum zugefügten Schäden, soweit sich hieraus 
 
- Ersatzansprüche eines Sozialversicherungsträgers oder 
- Ansprüche von Betriebsangehörigen aus Anlass eines Sachschadenfalles 
 
ergeben. 

 
B1-6.1.3  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht mitversicherter Personen untereinander ausschließlich wegen 
 

a) Personenschäden, die nicht Folge eines Arbeitsunfalls im versicherten Unternehmen sind; 
b) Sachschäden; 
c) Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen im Umfang von B1-6.21. 

 
B1-6.1.4  Mitversichert sind gegenseitige Ansprüche der im Rahmen dieses Versicherungsvertrages versicherten Unternehmen. 

Ausgenommen bleiben Ansprüche 
 
a) wegen Vermögensschäden; 
b) der Partner von Arbeitsgemeinschaften untereinander sowie Ansprüche der Arbeitsgemeinschaften gegenüber den Partnern 

und umgekehrt; 
c) wegen Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden gemäß B1-6.13.1   
d) wegen Mietsachschäden an Arbeitsgeräten und Arbeitsmaschinen gemäß B1-6.13.2 
e) wegen Mietsachschäden an sonstigen beweglichen Sachen gemäß B1-6.13.3.  

B1-6.2  Subunternehmerbeauftragungen 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Vergabe von (Teil-) Leistungen aus selbst übernom-
menen Aufträge an fremde Unternehmen (Subunternehmer) 

Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der Subunternehmer selbst sowie ihres Personals. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf vom Subunternehmer ausgeführte Bautätigkeiten und -verrichtungen, die über das 
Tätigkeitsfeld des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

Nur für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe gilt zudem: 

Schäden am Gewerk des Subunternehmers 

Eingeschlossen sind – abweichend von B1-7.4 (Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder 
Sachen) – gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden an Gewerken oder Sachen, die im Auftrag des Versicherungsnehmers 
von Subunternehmern erstellt wurden, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass 

 
a) das beschädigte Gewerk oder die beschädigte Sache vor Schadeneintritt fehlerfrei erstellt und bereits abgenommen war 
b) keine wirtschaftliche, personelle, rechtliche und/oder finanzielle Verflechtung zwischen dem Versicherungsnehmer und dem 

geschädigten Subunternehmer besteht. 
 
Die Versicherungssumme beträgt 300.000 Euro je Versicherungsfall. Sie steht für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
einmal zur Verfügung. 

 
B1-6.3 Vertraglich übernommene Haftpflicht Dritter 
 

Versichert ist – abweichend von B1-3.1.2 – die vom Versicherungsnehmer durch einen Vertrag übernommene gesetzliche Haft-
pflicht privatrechtlichen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners, wenn 
 
a) dies in der Branche des Versicherungsnehmers üblich ist oder 
b) diese Vereinbarungen in Verträgen genormten Inhalts mit Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts oder in sog. 

Gestattungs- und Einstellverträgen enthalten sind oder 
c) die gesetzliche Haftpflicht vom Versicherungsnehmer als Mieter, Pächter oder Leasingnehmer vom jeweiligen Vertragspartner 

(Vermieter, Verpächter oder Leasinggeber) übernommen wurde oder 
d) die gesetzliche Haftpflicht sich auf Verkehrssicherungspflichten für das Baugrundstück bezieht, die der Versicherungsnehmer 

als bauausführendes Unternehmen vom Bauherrn übernommen hat oder 
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e) die gesetzliche Haftpflicht von der Deutschen Bahn AG gemäß den Allgemeinen Bedingungen für Privatgleisanschlüsse (PAB) 
übernommen wurde. 

 
B1-6.4 Tätigkeits-/Bearbeitungsschäden, Be- und Entladeschäden, Obhutsschäden 

 
B1-6.4.1 Tätigkeits-/Bearbeitungsschäden (inkl. bauseits gestelltem Material) 

 
B1-6.4.1.1 Tätigkeitsschäden sind Schäden an fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden durch eine betriebliche 

oder berufliche Tätigkeit, die dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter 
des Versicherungsnehmers  

 
a) an diesen Sachen tätig geworden ist (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung oder dergleichen),  
b) diese Sachen zur Durchführung seiner Tätigkeiten als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche oder dergleichen benutzt hat 

oder  
c) Sachen beschädigt hat, die sich im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben. Sind zum Zeitpunkt der 

Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen getroffen worden, um diese Schäden zu vermeiden, liegt kein Tätig-
keitsschaden vor.  

 
Bei unbeweglichen Sachen liegt ein solcher Tätigkeitsschaden nur dann vor, wenn diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar 
von der Tätigkeit betroffen gewesen, unmittelbar benutzt worden sind oder sich im unmittelbaren Einwirkungsbereich befunden 
haben. 
 

B1-6.4.1.2      Tätigkeitsschäden an zur Verfügung gestelltem Fremdmaterial  
 

Versichert ist – abweichend von B1-3.1.1 und B1-7.4 die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Tätigkeitsschä-
den an Fremdmaterial, das dem Versicherungsnehmer zum Ein-, Auf- oder Zusammenbau zur Verfügung gestellt wurde. Der Bau-
grund gilt nicht als Material im Sinne dieser Regelung.  

 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen  

 
a) der Kosten für den Aus- und Einbau der beschädigten Materialien 
b) der Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder Verarbeitung oder zur Reparatur befin-

den oder befunden haben; 
c) Vermögensschäden, die sich aus diesen Tätigkeitsschäden ergeben – insoweit abweichend von B1-6.4.1.1 Satz 1.  

 
B1-6.4.1.3      Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen  
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen.  
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen der Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungsneh-
mer zur Lohnbe- oder Verarbeitung, Reparatur oder zu sonstigen Zwecken  

 
a) auf seinem Betriebsgrundstück oder 
b) außerhalb seines Betriebsgrundstücks in seiner Verfügungsgewalt befinden oder befunden haben. Siehe auch B1-6.4.3. 

 
B1-6.4.2 Be- und Entladeschäden 
 
B1-6.4.2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen sowie Containern, die durch das 

oder beim Be- oder Entladen verursacht werden, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
 
B1-6.4.2.2  Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese beim Abheben von oder Heben auf Land-, Was-

ser- oder Luftfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens entstehen. Dies gilt nicht, wenn die Contai-
ner selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind. 

 
B1-6.4.2.3  Ausgeschlossen sind jedoch Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern. 
 

Für Schäden am Ladegut besteht jedoch insoweit Versicherungsschutz als 
 
a) die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist, 
b) es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers handelt, und 
c) der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten über-

nommen wurde. 
 

B1-6.4.3  Obhutsschäden / Besonderer Verwahrungsvertrag 
 
B1-6.4.3.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden an fremden Sachen, die sich aufgrund eines 

besonderen Verwahrungsvertrages in Obhut des Versicherungsnehmers befinden. 
 
B1-6.4.3.2  Die Regelungen gemäß B1-3.1.1 (Erfüllungsansprüche) und B1-7.4 (Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten 

oder sonstigen Leistungen) bleiben davon unberührt. 
 
B1-6.4.3.3  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 

 
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
b) Schäden von natürlichen oder juristischen Personen, die mit dem Versicherungsnehmer oder den in Ziffer B1-2.1.1 genannten 

Personen kapital- und/oder personalmäßig verbunden sind oder bei denen es sich um Angehörige (Definition siehe B1-6.1.1) 
handelt. Dies gilt auch bei Mitversicherung rechtlich selbständiger Unternehmen; 

c) Schäden an Arbeitsmaschinen/-geräten und sonstigen Kraftfahrzeugen - die Regelung gemäß B1-6.13.2 bleibt davon unbe-
rührt. 
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B1-6.5  Leitungsschäden 
 
B1-6.5.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Schäden an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, 

Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie an Frei- und Oberleitungen einschließlich der sich daraus ergebenden 
Folgeschäden. 

 
B1-6.5.2  Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht wegen Bearbeitungsschäden im Sinne von B1-6.4.1(Bearbeitungsschäden incl. baus-

eits gestelltem Material) an solchen Leitungen. 
 

B1-6.5.3  Die Regelungen gemäß B1-3.1.1(Erfüllungsansprüche) und B1-7.4 (Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten 
oder sonstigen Leistungen) bleiben davon unberührt. 

 
B1-6.6  Unterfangungen und Unterfahrungen von Gebäuden, Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutsch 
 
B1-6.6.1 Unterfangungen und Unterfahrungen von Gebäuden   
 

Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden an den zu unterfangenden und unterfahrenden Grundstücken, Ge-
bäuden, Gebäudeteilen und Anlagen. Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht 
kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung. 
 
Die Regelungen gemäß B1-3.1.1(Erfüllungsansprüche) und B1-7.4 (Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten 
oder sonstigen Leistungen) bleiben davon unberührt. 
 

B1-6.6.2 Senkungen, Erdrutschungen und Verändern von Grundwasserverhältnissen 
 
Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstückes (auch eines darauf errichteten Werkes oder Teile 
eines solchen), Erschütterungen infolge Rammarbeiten oder Erdrutschungen.  
 
Hinsichtlich Sachschäden gilt dies jedoch nur, falls diese an einem Grundstück und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder 
Anlagen entstehen und es sich hierbei nicht um das Baugrundstück selbst handelt.  
 
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die 
Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.  
 
Die Regelungen gemäß B1-3.1.1(Erfüllungsansprüche) und B1-7.4 (Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten 
oder sonstigen Leistungen) bleiben davon unberührt. 

B1-6.7 Verlust von Flüssigkeiten und Gasen (Medienverluste), erhöhte Energie- und Wasserkosten 

B1-6.7.1 Verlust von Flüssigkeiten und Gasen (Medienverluste) 
 

         Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Austretens oder Verlustes von Flüssigkeit oder Gasen 
im Zusammenhang mit dem Ablesen von Zählern, sowie aus der Herstellung, Lieferung, Montage, Instandhaltung und Wartung von 
Anlagen und Behältern.  

 
Auf diese Schäden finden die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 
 
Ersetzt wird ausschließlich der Wiederbeschaffungswert der abhanden gekommenen Flüssigkeiten oder Gase (Medienverluste) am 
Tag des Schadens.  
 

B1-6.7.2  Erhöhte Energie- und Wasserkosten  
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen erhöhten Energie- und Wasserverbrauchs aufgrund vom Versicherungsnehmer 
mangelhaft durchgeführter Installations-, Reparatur- und/oder Wartungsarbeiten. 

 
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche infolge vollständiger oder teilweiser Unwirksamkeit von Energiesparmaßnahmen. Die Regelung 
gemäß B1-6.25.5 (Tätigkeit als Energieberater) bleibt jedoch davon unberührt. 
 

B1-6.8 Schäden durch Kraftfahrzeuge (einschließlich selbstfahrender Arbeitsmaschinen und Stapler), Anhänger und Dienstfahrrä-
der (incl. E-Bikes bis 25 km/h) 
 

B1-6.8.1 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Anhänger, Arbeitsmaschinen  
 

 Versichert ist – abweichend von B1-7.7– die gesetzliche Haftpflicht der Versicherten wegen Schäden aus dem Besitz, Halten, Ver-
wenden, Vermieten oder Verleihen von  

 
a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte Höchstge-

schwindigkeit; 
b) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit; 
c) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit; 
d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit; 
e) Anhänger, die den Vorschriften über das Zulassungsverfahren nicht unterliegen. 
 

B1-6.8.2 Versicherungspflichtige nicht zugelassene Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen 
 
B1-6.8.2.1       Versichert ist auf der Grundlage von Teil A 1 und A 2 der AKB-Zusatzdeckung (B4) die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers aus dem Gebrauch von nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen, die der Versicherungspflicht unterlie-
gen, weil sie 
 
a) auf Betriebsgrundstücken des Versicherungsnehmers verkehren, die als beschränkt bzw. faktisch öffentliche Verkehrsflächen 

anzusehen sind,  
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b) auf öffentlichen Verkehrsflächen mit einer behördlichen Ausnahmegenehmigung nach § 47 FZV betrieben werden. Mitversi-
chert sind Be- und Entladeschäden im Umfang von Teil B 1-6.4.2 und Leitungsschäden im Umfang von Teil B 1-6.5  

 
Die Versicherungssummen betragen 7.500.000 Euro für Personenschäden, 1.120.000 Euro für Sachschäden, 50.000 Euro für Ver-
mögensschäden.  
 

B1-6.8.2.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und 
Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen und 
Plätzen nur mit der vorgeschriebenen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Obliegenheit gilt Ziffer A3-3.1.3 u. A3-3.3 Teil A Allgemeine Bestimmungen zur MV-Gewerbe-Police „Deutscher Handwerker-
schutz“ (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

 
B1-6.8.3 Beschädigung von Sachen durch auslaufende oder austretende Betriebsstoffe 
 
B1-6.8.3.1 Versichert sind Schäden, die durch das bestimmungswidrige Auslaufen oder Austreten von Betriebsstoffen (Kraftstoffe, Getriebe- 

und Hydrauliköle, Schmierstoffe u. ä.) aus den in B1-6.8.1 genannten Fahrzeugen an Sachen Dritter (insbesondere Grundstücken) 
verursacht werden. 

 
Abweichend von B1-3.1.1 besteht für die vorgenannten Sachschäden auch dann Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer statt auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Grund öffentlich-rechtli-
cher Bestimmungen auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. Der Versicherungsschutz beschränkt sich in diesen Fällen 
jedoch auf die Übernahme derjenigen Kosten, die der Versicherer zu tragen gehabt hätte, wenn der Anspruch auf Schadenersatz 
gegen den Versicherungsnehmer auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten erho-
ben worden wäre. 

 
B1-6.8.3.2 Soweit bei den in B1-6.8.1 genannten Fahrzeugen Versicherungsschutz durch andere Versicherungen des Versicherungsnehmers 

besteht, gehen diese Versicherungen vor. 

B1-6.8.4 Einsatz von fremden Autokränen – Einweisungstätigkeiten 

Beim Einsatz von Autokränen, die dem Versicherungsnehmer zusammen mit dem Bedienungspersonal überlassen werden gilt fol-
gendes: 

Versichert ist – soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für 
durch diese Autokräne verursachte Schäden, die auf fehlerhafte Einweisung der Kranführer durch die Mitarbeiter des Versiche-
rungsnehmers zurückzuführen sind. 
 

B1-6.8.5  Gebrauch fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge (inkl. „Non-Ownership-Deckung“) 
 

Hinsichtlich des Kraftfahrt-Haftpflichtrisikos besteht ergänzend zur gesetzlich vorgeschriebenen Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung 
Versicherungsschutz wie folgt: 
 

B1-6.8.5.1  Versichert ist – abweichend von B1-7.7 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen 
aus dem rechtmäßigen Gebrauch von fremden versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen (einschließlich selbstfahrende Arbeitsma-
schinen und Stapler) anlässlich von Dienstreisen und Dienstfahrten im Inland und Ausland (ausgenommen USA und Kanada) – 
insofern abweichend von B1-6.24.1 und B1-6.24.2. 

 
Als Kraftfahrzeuge gelten 
 
a) Personenkraftwagen, soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als 9 Personen (ein-

schließlich Fahrer) bestimmt sind 
b) Krafträder 
c) selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler 
d) Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht. 

 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht aus dem Mitführen von Wohnwagen- und Gepäckanhä-
ngern. 
 
Als fremd im Sinne dieser Bedingungen gelten Fahrzeuge, die 
 
a) nicht auf den Versicherungsnehmer oder die in Anspruch genommenen mitversicherten Personen zugelassen sind oder 
b) nicht im Eigentum des Versicherungsnehmers oder der in Anspruch genommenen mitversicherten Person stehen oder 
c) nicht von ihnen geleast wurden. 

 
Versicherungsschutz besteht nur, soweit 
 
a) kein oder kein ausreichender Versicherungsschutz aus der für die Fahrzeuge abgeschlossenen Kraftfahrt-Haftpflichtversiche-

rung besteht 
b) keine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung besteht, obwohl der in Anspruch genommene Versicherungsnehmer bzw. die mitversi-

cherte Person ohne Verschulden das Bestehen einer Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung annehmen durften 
c) der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherer gegen den Versicherungsnehmer bzw. die mitversicherte Person Regressansprüche gel-

tend macht. Dies gilt nicht für Regressansprüche infolge einer Obliegenheitsverletzung 
d) ein gesetzlicher Freistellungsanspruch des Fahrers oder des Halters des Fahrzeugs gegen den Versicherungsnehmer bzw. die 

in Anspruch genommene mitversicherte Person besteht. 
 

B1-6.8.5.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und 
Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 
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Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benut-
zen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht 
die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
 
Das Fahrzeug darf nicht gebraucht werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in 
der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht 
von einem Fahrer gebraucht wird, der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahr-
zeug sicher zu führen. 
 

B1-6.8.5.3  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Schäden an den gemäß B1-6.8.5.1 versicherten Fahrzeugen und dadurch be-
dingte Vermögensschäden (siehe aber B1-6.13.2 Mietsachschäden an Arbeitsmaschinen, Arbeitsgeräten und sonstigen Kfz und 
Wasserfahrzeugen). 

 
B1-6.8.5.4  Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kraftfahrt-Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt der Versi-

cherungsschutz im Rahmen dieser Bedingungen erst im Anschluss an die bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung (Subsidiärde-
ckung). 
 

B1-6.9 Nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Kräne und Winden 
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch nicht selbstfahrende Arbeitsmaschi-
nen/Arbeitsgeräte aller Art, auch Kräne und Winden. 

B1-6.10  Schäden durch Flugdrohnen (unbemannte Flugsysteme/Unmanned Aerial Systems – UAS) 

B1-6.10.1 Versichert ist – teilweise abweichend von Abschnitt B1-7.7– die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers ausschließlich 
aus dem erlaubten Gebrauch von Flugdrohnen (UAS) ohne Verbrennungsmotor mit einem Gesamtgewicht bis zu 5 kg im Rahmen 
der versicherten gewerblichen Tätigkeit im Inland. 

B1-6.10.2       Versicherungsschutz besteht auch, wenn ausschließlich der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person als Halter nach 
§§ 33 ff. Luftverkehrsgesetz (LuftVG) belangt werden. 

 
B1-6.10.3 Voraussetzung ist, dass 
 

a) die Flugmodelle ein Fluggewicht von 5 kg nicht überschreiten. 
b) die Flugmodelle nicht höher als 300 m aufsteigen 
c) ein Sicherheitsabstand von mind. 1,5 km zu Flughäfen und Fluglandeplätzen eingehalten wird. 
 

B1-6.10.4      Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind  
 

a) Vermögensschäden 
b) Ansprüche aus der Verletzung von Namens- oder Persönlichkeitsrechten. 
 

B1-6.10.5      Die Versicherungssumme für Personen- und Sachschäden beträgt abweichend zu B1-5.1- pauschal 1.000.000 Euro, mindestens 
750.000 Rechnungseinheiten gem. §37 (1) a) LuftVG. Diese steht neben der vereinbarten Versicherungssumme gesondert zur 
Verfügung. 

 
B1-6.11  Schäden durch Wasserfahrzeuge-subsidiär 
 

Versichert ist – teilweise abweichend von B1-7.7 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Gebrauch von 
eigenen oder fremden nicht versicherungspflichtigen Wasserfahrzeugen und schwimmenden Geräten, mit und ohne Motoren (auch 
Hilfs- oder Außenbordmotoren) bzw. Treibsätze, wie z. B. Schuten, Pontons, Saugbagger, Motorboote für den Personentransport 
zum Einsatzort mit einer Motorstärke von bis zu 15 PS/11,03 KW. 
 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte von einem berechtigten Fah-
rer gebraucht werden und dieser Fahrer den erforderlichen Bootsführerschein besitzt. 
 
Versicherungsschutz besteht nur, wenn das Risiko nicht im Rahmen einer anderen Versicherung versichert ist. 

B1-6.12 Besitz und Betrieb von Seil-, Schwebe- und Feldbahnen, Eisenbahnanschlüsse 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Besitz und Betrieb von Seil-, Schwebe- und Feldbahnen und Eisenbahnanschlüs-
sen, sofern hierfür keine Versicherungspflicht gemäß Eisenbahnhaftpflichtversicherungsverordnung (EBHaftPflV) besteht. 
 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Schäden die im Zusammenhang mit der Personenbeförderung stehen. 

 
B1-6.13 Schäden an gemieteten und gepachteten Sachen (Miet-/Pachtsachschäden) 
 
B1-6.13.1 Miet-/Pachtsachschäden an Räumen, Gebäuden und Grundstücksbestandteilen 
  

Versichert ist – abweichend von B1-7.3 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers ausschließlich wegen Schäden an 
beruflich oder gewerblich gemieteten/gepachteten Räumen, Gebäuden (einschließlich mobiler und/oder für eine befristete Zeit er-
richteter Räumlichkeiten, wie z.B. Container oder Zelte) und deren wesentlichen Bestandteilen sowie an wesentlichen Bestandteilen 
eines zu gewerblichen Zwecken gemieteten/gepachteten Grundstücks. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
am Grundstück selbst. 
 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
 
a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten, 
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann. 
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B1-6.13.1.1     Versichert sind Haftpflichtansprüche an gemieteten Räumlichkeiten und Gebäuden sowie deren Ausstattung aus Anlass von Dienst- 
und Geschäftsreisen sowie aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen 
 

B1-6.13.2 Mietsachschäden an Arbeitsmaschinen, Arbeitsgeräten und sonstigen Kfz und Wasserfahrzeugen 
 

B1-6.13.2.1  Versichert ist – teilweise abweichend von B1-7.7 die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden ausschließlich 
 

a) an selbstfahrenden und nicht selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Arbeitsgeräten, an Anhängern sowie an sonstigen Kraft-
fahrzeugen, die der Versicherungsnehmer aus Anlass von Arbeiten auf der Baustelle oder auf sonstigem eigenen Betriebsge-
lände von einem dort tätigen anderem Unternehmen gemietet, geliehen, gepachtet oder aufgrund eines besonderen Verwah-
rungsvertrages in Besitz hat 

b) an selbstfahrenden und nicht selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, Arbeitsgeräten und Anhängern, die der Versicherungsneh-
mer von nicht am Bau tätigen Unternehmen gemietet, geliehen, gepachtet oder aufgrund eines besonderen Verwahrungsver-
trages in Besitz hat; 

c) an Wasserfahrzeugen im Sinne von B1-6.11, die der Versicherungsnehmer für betriebliche/berufliche Zwecke gemietet, gelie-
hen, gepachtet oder aufgrund eines besonderen Verwahrungsvertrages in Besitz hat. 
 

B1-6.13.2.2  Der Versicherungsschutz besteht nur, soweit dieses Risiko nicht im Rahmen anderer Versicherungen des Versicherungsnehmers 
(einschließlich des Versicherungsschutzes als mitversicherte Person), z.B. der Kaskoversicherung, versichert ist. 

 
B1-6.13.2.3  Die Versicherungssumme beträgt – abweichend von B1-5.1 – 500.000 Euro je Versicherungsfall im Rahmen der Versicherungs-

summe für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) 
. 

Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 1.000.000 Euro. 
 

B1-6.13.3  Mietsachschäden an sonstigen beweglichen Sachen 
 

B1-6.13.3.1  Versichert ist – teilweise abweichend von B1-7.3 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus-
schließlich an vom Versicherungsnehmer für einzelne Tätigkeiten geliehenen, gemieteten oder überlassenen sonstigen bewegli-
chen Sachen Dritter, soweit diese Sachen nicht zur Be- oder Verarbeitung übernommen worden sind. 

 
B1-6.13.3.2  Der Versicherungsschutz besteht nur, soweit dieses Risiko nicht im Rahmen anderer Versicherungen des Versicherungsnehmers 

versichert ist. 
 
B1-6.13.3.3  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
 

a) wegen Beschädigung von Kostbarkeiten, Kunstgegenständen, bargeldlosen Zahlungsmitteln, Geld, Wertpapieren, Sparbü-
chern, Urkunden, Schmucksachen und sonstigen Wertsachen 

b) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung der in B1-2.1.1 genannten Personen 
c) der Angehörigen (Definition siehe B1-6.1) der in B1-2.1.1 genannten Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemein-

schaft leben 
d) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer, seinen Gesellschaftern oder seinen gesetzlichen Vertretern durch Kapi-

tal mehrheitlich verbunden und/oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen. 
 

B1-6.13.3.4  Die Versicherungssumme beträgt – abweichend von B1-5.1 – im Rahmen der Versicherungssumme für sonstige Schäden (Sach- 
und Vermögensschäden) 500.000 Euro je Versicherungsfall. 
 
Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 1.000.000 Euro. 
 

B1-6.13.4     Heimarbeitsplatz (Home-Office) 
 
Sofern für Mitarbeiter des Versicherungsnehmers die Möglichkeit des Arbeitens an einem Heimarbeitsplatz (Home-Office) besteht,

     gilt folgendes: 
 
Mitversichert sind ausschließlich Ansprüche aus Sachschäden, welche dem Versicherungsnehmer an dem zur Verfügung gestellten 
Equipment (z.B. Computer, Mobilia) entstehen und vom Mitarbeiter selbst oder einem in häuslicher Gemeinschaft lebenden Fami-
lienangehörigen verursacht worden sind.    
 

B1-6.14 Haus- und Grundbesitzerrisiko, Bauherrenrisiko, Anlagen zur Erzeugung und Nutzung von Energie 
 
B1-6.14.1 Haus- und Grundbesitzerrisiko 

 
Versichert ist ausschließlich die gesetzliche Haftpflicht 
 

B1-6.14.1.1  des Versicherungsnehmers, seiner gesetzlichen Vertreter sowie der Ehegatten oder Lebenspartner des Versicherungsnehmers und 
seiner gesetzlichen Vertreter als Eigentümer oder Besitzer, Vermieter, Mieter, Pächter, Nutznießer oder Leasingnehmer von Ge-
bäuden, Gebäudeteilen und Grundstücken, die ausschließlich für den versicherten Betrieb oder privaten Zwecken der Versicherten 
dienen oder ihrem Privatvermögen zuzuordnen sind. 

 
Als Lebenspartner gelten Partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht 
anderer Länder; 
 
Die Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Vermietung eines Betriebsgrundstückes oder 
Räumlichkeiten oder Teilen davon an Betriebsfremde bedarf einer gesonderten Beantragung. 
 

B1-6.14.1.2  der in Ziffer B1-6.14.1.1 Absatz 1 genannten Personen als frühere Besitzer nach § 836 Absatz 2 BGB, wenn diese Versicherung 
zum Zeitpunkt des Besitzwechsels bestand; 

 
B1-6.14.1.3  für Ansprüche nach §§ 906 Absatz 2 Satz 2 und 1004 BGB, sowie nach § 14 BImSchG, soweit es sich dabei um gesetzliche Scha-

densersatzansprüche wegen unvorhersehbarer Schäden handelt; 



 

3352402/00 (01/2023)                                                                                                    Seite 13 von 53 

B1-6.14.2  Bauherrenrisiko 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der unter der Ziffer B1-6.14.1.1 Absatz 1 genannten Perso-
nen ausschließlich als Bauherren von Gebäuden und Gebäudeteilen, die für den versicherten Betrieb oder privaten Zwecken der 
Versicherten dienen oder ihrem Privatvermögen zuzuordnen sind. 
 
Eingeschlossen sind Ansprüche nach §§ 906 Absatz 2 Satz 2 und 1004 BGB, sowie nach § 14 BImSchG, soweit es sich dabei um 
gesetzliche Schadensersatzansprüche wegen unvorhersehbarer Schäden handelt. 
 

B1-6.14.3  Anlagen zur Erzeugung und Nutzung von Energie 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der in Ziffer B1-6.14.1.1 Absatz 1 genannten Personen aus dem Besitz und Betrieb von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom, Gas, Wärme und Wasser, die der Eigen- und/oder Fremdversorgung (als betrieblicher Neben-
zweck) dienen, auf den im Rahmen der Ziffer B1-6.14.1.1 Absatz 1 versicherten Gebäuden, Gebäudeteilen und Grundstücken. 
 
Versichert sind ausschließlich Anlagen, die sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland befinden. 
 
Mitversichert sind Vermögensschäden, die nicht die Folge eines Personen- oder Sachschadens darstellen, gemäß § 18 der Nieder-
spannungsanschlussverordnung (NAV), § 18 der Niederdruckanschlussverordnung/Gas (NDAV), § 6 der Verordnung über Allge-
meine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) und § 6 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV). 
 

B1-6.14.4  E-Mobilität (Wallbox, Ladestationen) 
 
 Versichert ist, teilweise ergänzend zu B1-6p.1, B1-6.16 und B1-6.39, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Besitz, dem Betrieb, dem Unterhalt oder der Bereitstellung einer Ladestation für E-Mobilität (Wallbox o.ä.), sofern diese La-
destation für Fahrzeuge genutzt wird, die dem Betrieb des Versicherungsnehmers oder dem Privatbereich der Mitversicherten zuzu-
ordnen sind.  

  
 Als mitversichert gilt die gelegentliche Nutzung der Ladestation durch Dritte (auch gegen Entgelt), sofern dies nicht den Hauptzweck 

der Ladestation darstellt. 
 
 Versicherungsschutz besteht ausschließlich, wenn die Ladestation am Ort der Installation für den Betrieb zugelassen ist, von einem 

Fachbetrieb nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik installiert und in Betrieb genommen wurde und bestehende Si-
cherheits- und Rechtsvorschriften (z.B. VDE-Norm) erfüllt werden. 

 
 Versichert sind sowohl Schäden, die von der Station selbst ausgehen als auch solche, die auf der Abgabe von Strom durch die 

Station beruhen.  
 
 Das Aufladen von Fahrzeugen an der Ladestation stellt kein Gebrauch im Sinne des B1-7.7 dar. 

 
B1-6.14.5  Verhältnis zu den Versicherungsbedingungen für private Risiken (Teil BC) 
 

Soweit gemäß B1-6.14.1 bis B1-6.14.3 private Haftpflichtrisiken versichert sind, gehen diese Bestimmungen den entsprechenden 
Regelungen der für die Versicherung privater Haftpflichtrisiken vereinbarten Versicherungsbedingungen (siehe Teil BC) vor. 
 

B1-6.15 Betreuung von versicherten Grundstücken und Räumlichkeiten 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers, durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der versicherten Grundstücke, Gebäude und Räumlichkeiten beauftragten Personen für Ansprüche, 
die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtung erhoben werden. 
 

B1-6.16  Abgabe von Elektrizität und Wärme an Dritte 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Abgabe von Elektrizität und Wärme (z. B. auf Baustel-
len) an Dritte. 
 

B1-6.17 Mängelbeseitigungsnebenkosten 
 

Versichert sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer wegen Sachschäden, die als Folge eines mangelhaften Werkes auftre-
ten. Versichert sind insoweit auch die Kosten die erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung zum Zwecke der Schadenbe-
seitigung zugänglich zu machen und um nach erfolgter Nachbesserung den vorherigen Zustand wiederherzustellen.  

 
Kein Versicherungsschutz besteht insofern für Kosten, die aufgewendet werden 
 
a) ausschließlich zur Nachbesserung, ohne dass ein Folgeschaden eingetreten ist oder 
b) zur Beseitigung des Mangels an der Werkleistung selbst. 
 

B1-6.18 Nachbesserungsbegleitschäden 
 

B1-6.18.1 Versichert sind - teilweise abweichend von B1-3.1.1 und B1-7.4 - gesetzliche Aufwendungs- und Schadenersatzansprüche Dritter 
wegen Kosten, die als Folge von Schäden und Mängeln an den vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine 
Rechnung von Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen im Zusammenhang mit Nachbesserungsarbeiten entste-
hen. Dies gilt auch für Schäden und Mängel an Leistungen des Versicherungsnehmers, die auf zugekaufte und eingebaute mangel-
hafte Erzeugnisse Dritter zurückzuführen sind. 
 
Als Schadenereignis gilt – abweichend von B1-3.1.– der Zeitpunkt, in dem die Arbeiten, die später zu Nachbesserungsarbeiten 
führen, abgeschlossen sind. 
 
Dieser Versicherungsschutz umfasst ausschließlich den Ersatz von Kosten für das 
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a) Aufsuchen und Freilegen bei vorstehend genannten Schäden und Mängeln (z.B. Grabarbeiten, Abreißen von Tapeten, Auf-
schlagen von Wänden, Fliesen, Böden, Abnehmen von Dachziegeln) 

b) Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes (z.B. Verfüllen, Vermauern, Verputzen einschl. Maler-, Tapezier- und Fliesen-
legearbeiten). 

 
Mitversichert sind Schäden an Arbeiten/Sachen, die der Versicherungsnehmer ursprünglich hergestellt oder geliefert hat oder in 
seinem Auftrag oder für seine Rechnung hat herstellen oder liefern lassen und die zur Durchführung der Nachbesserungsarbeiten 
beschädigt werden müssen, sofern es sich nicht um die nachzubessernden mangelhaften Sachen/Arbeiten selbst handelt. Der Ver-
sicherungsschutz umfasst auch die Kosten einer notwendigen Demontage von vom Versicherungsnehmer gelieferten Arbeiten/Sa-
chen, ohne einen Sachsubstanzschaden.  
 

B1-6.18.2 Mitversichert sind auch im Zuge der Nachbesserung erforderliche Aus- und Wiedereinräumkosten sowie Schäden durch Betriebs-
unterbrechung und Produktionsausfall. 
 

B1-6.18.3 Kein Versicherungsschutz besteht,  
 

a) wenn der Nachbesserungsanspruch seitens des Auftraggebers nach Ablauf der Verjährungsfrist gemäß § 634a BGB bzw. § 13 
Nummer 4 VOB/B geltend gemacht wird. Dies gilt auch dann, wenn eine abweichende Verjährungsfrist mit dem Auftraggeber 
vereinbart ist, 

b) für sonstige Kosten, insbesondere für die Beseitigung unmittelbarer Schäden und Mängel an den hergestellten oder gelieferten 
Arbeiten oder Sachen, 

c) für die Nachlieferung einschließlich Transportkosten. 
 

B1-6.18.4 Für Schäden im Sinne von B1-6.18.1 Absatz 1-3 besteht Versicherungsschutz im Rahmen der für sonstige Schäden (Sach- und 
Vermögensschäden) vereinbarten Versicherungssumme 

 
Für Schäden an der eigenen Leistung im Sinne von B1-6.18.1 Absatz 4 sowie für Schäden durch den Nutzungsausfall im Sinne von 
B1-6.18.2 besteht Versicherungsschutz in Höhe von jeweils bis zu 100.000 Euro je Versicherungsfall im Rahmen der in Absatz 1 
genannten Versicherungssumme.  
 
Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Zweifache dieser Versicherungssumme. 
 

B1-6.19  Produkthaftpflicht - ohne erweiterte Deckung 
 
B1-6.19.1  Gegenstand der Versicherung 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen-, Sach- und daraus entstandene weitere Schäden, 
soweit diese durch vom Versicherungsnehmer 
 
a) hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse 
b) erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen 

 
verursacht wurden. 
 
Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, 
die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat. 
 
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den Produktions- und Tätigkeitsumfang der Betriebsbeschreibung, die sich aus dem Ver-
sicherungsschein und seinen Nachträgen ergibt. 
 

B1-6.19.2  Mitversicherte Risiken 
 
B1-6.19.2.1  Vereinbarte Eigenschaften 
 

Versichert sind – abweichend von B1-3.1 – auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang 
ausschließlich dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigen-
schaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrüber-
gang vorhanden sind. 
 

B1-6.19.2.2  Umwelthaftpflicht-Produktrisiko 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkung, die durch vom Versi-
cherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung 
der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen. 
 

B1-6.19.2.3  Schäden durch Strahlen 
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusam-
menhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen) stehen, aus-
schließlich für vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige Leistungen, die im Zusammenhang mit 
energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet werden, ohne dass dies für den Versicherungsnehmer ersichtlich war. 
 
Dies gilt nicht für Schäden 
 
a) die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von einer solchen Anlage ausgehen 
b) die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zusammenhängenden Lagerung bedingt sind. 

 
 

B1-6.19.3 Nicht versicherte Risiken 
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Nicht versichert bleiben Schäden 
 
a) aus der Verbindung, Vermischung und Verarbeitung von mangelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen des Versiche-

rungsnehmers mit anderen Produkten 
b) aus der Weiterver- oder -bearbeitung mangelhaft hergestellter oder gelieferter Erzeugnisse, ohne dass eine Verbindung, Ver-

mischung oder Verarbeitung mit anderen Produkten stattgefunden hat 
c) infolge der Mangelhaftigkeit des Gesamtprodukts, die durch den Ein- und Ausbau von mangelhaft hergestellten oder geliefer-

ten Erzeugnissen des Versicherungsnehmers entstanden sind 
d) durch mangelhafte Maschinen 
e) aus der Überprüfung von Produkten auf Mängel (hierzu zählt auch ein notwendiges Vorsortieren, Aussortieren und Umpacken 

der betreffenden Produkte) 
 
Siehe aber Abschnitt B3 Erweiterte Produkthaftpflichtversicherung 
 

B1-6.19.4  Handel mit Erzeugnissen/Produkten – gilt nicht für reine Handelsbetriebe 
 

Versichert ist auf der Grundlage von B1-6.19.1, B1.6.19.2 und des Abschnittes B3 die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus dem Handel mit Erzeugnissen/Produkten, die nicht von ihm selbst eingebaut oder montiert werden bis zu einem Jahres-
umsatz in Höhe von 250.000 Euro. Die Risikobausteine B3-4.2 bis B3-4.4 gelten als vereinbart. 
 

B1-6.20  Vermögensschäden 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind. 
 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Vermögensschäden 
 

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte 
Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen 

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit 
c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen 
d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art 
e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung 
f) aus Reiseveranstaltungen 
g) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvor-

gängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung 
h) aus 

 Rationalisierung und Automatisierung 

 Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung 

 Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten 
i) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie 

des Kartell- oder Wettbewerbsrechts 
j) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen 
k) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, 

Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen 
l) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auf-

traggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung 
m) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen 

 
B1-6.20.1 Vermögensschäden durch geleistete Arbeiten  

 
B1-6.20.1.1 Abweichend von Abschnitt B 1-6.20 a) ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne 

der B1-6.20 die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen, mitversichert. 

  
Der Versicherungsschutz erstreckt sich jedoch nicht auf Vermögensschäden, die über die erweiterte Produkthaftpflichtversicherung 
versichert werden können.  

 
Die Bestimmungen der Ziffer B1-3.1.1 (Ausschluss von Erfüllungsansprüchen) und der Ziffer B1-7.4 (Ausschluss von Schäden an 
hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.  

 
Die sonstigen Bestimmungen gemäß B1-6.20 gelten unverändert.  

 
B1-6.20.1.2 Die Deckungssumme beträgt 200.000 Euro je Versicherungsfall, höchstens jedoch 400.000 Euro für alle Schäden eines Versiche-

rungsjahres. 
 

B1-6.21 Verletzung von Datenschutzgesetzen 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der Betriebsangehörigen einschließlich des angestellten 
Datenschutzbeauftragten wegen eines Vermögensschadens aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch per-
sonenbezogener Daten. 
 
Mitversichert sind insoweit Haftpflichtansprüche auf Ersatz eines immateriellen Schadens wegen Verletzung eines Persönlichkeits-
rechts. 
 
Nicht versichert bleiben Ansprüche auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung sowie die hiermit zusammenhängenden 
Verfahrenskosten. Gleiches gilt für Bußen und Strafen sowie die Kosten derartiger Verfahren. 
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B1-6.22 Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten 
 
B1-6.22.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten. 

 
In Erweiterung von B1-3.1 umfasst der Versicherungsschutz nach B1-6.22.1 auch 

 
a) Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Versicherungs-

nehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf Unterlassung oder Widerruf handelt 
b) Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den Versicherungsnehmer 

 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Versicherer vom Beginn eines Verfahrens, nach Zustellung der Klageschrift, Antragsschrift oder 
des Gerichtsbeschlusses unverzüglich und vollständig unterrichtet wird. 
 
Auf A3-3 Teil-A Gemeinsamer Allgemeiner Teil wird hingewiesen. 
 

B1-6.22.2 Einschluss von immateriellen Schäden wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen 
 

Mitversichert sind insoweit Haftpflichtansprüche auf Ersatz eines immateriellen Schadens wegen Verletzung eines Persönlichkeits-
rechts. 
 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen 
 
a) Ansprüche auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung sowie die hiermit zusammenhängenden Verfahrenskosten, Buß-
gelder, Strafen sowie Kosten derartiger Verfahren 
b) die persönliche Haftpflicht selbstständiger Datenschutzbeauftragter und deren Beschäftigten 
 
Die Versicherungssumme für immateriellen Schäden wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen beträgt je Versicherungsfall 200.000 
Euro. Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 400.000 Euro. Es erfolgt eine Anrech-
nung auf die Pauschal-Versicherungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung.   

 
B1-6.23 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften. Dies 
gilt auch, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet.  
 

B1-6.23.1  Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauabschnitten aufgeteilt, besteht ausschließlich Versicherungsschutz 
für Schäden, die der Versicherungsnehmer im Rahmen der von ihm übernommenen Aufgabe verursacht hat bis zu den vereinbar-
ten Versicherungssummen. 

 
B1-6.23.2 Die Ersatzpflicht des Versicherers ist auf die Quote beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versicherungsnehmers an 

der Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die schadenverursachenden Perso-
nen oder Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören. 

 
B1-6.23.3  Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Versicherungssummen über B1-6.23.2 hinaus für den 

Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden 
ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrags kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versiche-
rungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen Auseinan-
dersetzung ein Fehlbetrag verbleibt. 

 
B1-6.23.4  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 

 
a) wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemein-

schaft beschafften Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, gleichgültig, von wem die Schäden verur-
sacht wurden 

b) der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner 
und umgekehrt. 

 
B1-6.23.5  Versicherungsschutz im Umfang von B1-23.1 – B1-6.23.4 besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst.  
 
B1-6.24 Schäden im Ausland, inländische Versicherungsfälle vor ausländischen Gerichten 
 
B1-6.24.1 Schäden im Ausland 

 
B1-6.24.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle ausschließ-

lich 
 

a) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten 
b) aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst) oder sonstigen Leistungen im 

Inland oder europäischen Ausland (Mitgliedsstaaten der EU inkl. Norwegen, Lichtenstein, Schweiz, Island und Großbritannien) 
c) auf Grund einer vom Versicherungsnehmer im Inland durchgeführten beruflichen Tätigkeit an fremden Kfz, selbstfahrenden 

Arbeitsmaschinen und Anhängern oder deren Fahrzeug- und Zubehörteilen, nicht jedoch Schäden an diesen Kfz, -Anhängern 
und Fahrzeugteilen selbst durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer dorthin gelie-
fert hat oder hat liefern lassen. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada durch Erzeug-
nisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für eine 
Lieferung dorthin bestimmt waren. 

d) aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit 
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind, soweit diese Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten den Bestimmungen des 
Sozialgesetzbuchs VII unterliegen. Dies gilt ausschließlich für den Versicherungsnehmer und für die in B1-2.1.1 genannten 
Personen. 
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B1-6.24.1.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend ge-

machten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden – abweichend von B1-5.5 – 
als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 

 
B1-6.24.1.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-

union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem 
in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 
 

B1-6.24.2 Schäden im Inland, die im Ausland geltend gemacht werden  
 
Für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, die im Ausland geltend gemacht werden, gelten B1-6.24.1.2 bis B1-6.24.1.3 
entsprechend.  
 

B1-6.25 Sachverständigentätigkeit, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator, Energieberater und weitere Sondertätigkeiten 

B1-6.25.1 Sachverständigentätigkeit 

B1-6.25.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden aus der gelegentlichen Tätigkeit als 
Gutachter und Sachverständiger, sofern diese Tätigkeit im eigenen Fachbereich ausgeübt wird. 
 
Versichert sind die nachfolgend genannten Tätigkeiten: 
 
a) gutachterliche Beurteilung bestehender Verhältnisse als Privatgutachter (z. B. Bewertungen, Beschaffenheits- und Eigen-

schaftsuntersuchungen, Schadenermittlungen, gutachterliche Stellungnahme zu behaupteten Mängeln und Fehlern) 
b) Tätigkeit als Gerichtsgutachter, Schiedsgutachter, Schiedsrichter oder Sachverständiger eines Schiedsgerichts 
c) Erstellung von Sanierungs- und Projektierungsgutachten, sofern sich diese auf Objekte beziehen, die vom Versicherungsneh-

mer selbst saniert oder ausgeführt werden. Nicht versichert bleiben Ansprüche wegen Schäden und/oder Mängeln an diesen 
Objekten und daraus resultierende Vermögensfolgeschaden wie entgangener Gewinn, Mietausfall, Betriebsunterbrechung, 
Unbenutzbarkeit, Verdienstausfall usw. 

d) Wertermittlungen. 
 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für sonstige Schäden. Für Wertermittlungen be-
trägt die Versicherungssumme 300.000 Euro je Versicherungsfall. Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres beträgt 600.000 Euro. 
 

B1-6.25.2 Tätigkeit als verantwortlicher Bauleiter 
 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus der Tätigkeit der Versicherten als (verantwortlicher) Bauleiter im Sinne 

der Landesbauordnungen.  
 

B1-6.25.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 
 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß der Verord-

nung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV). 

B1-6.25.4  Energieberater, Energieausweis und Energieberatung 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden Dritter aus erlaubter und berechtig-
ter Ausstellung von Energieausweisen für Gebäude einschließlich begleitender Empfehlungen aus der durchgeführten Energie-
sparberatung (z.B. Vor-Ort-Beratung) für die Verbesserung der Energieeffizienz (Modernisierungsempfehlungen) gemäß der Ver-
ordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagetechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – 
EnEV) sowie bei Nicht-Wohngebäuden gemäß DIN V 18599. 

Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Versicherungsnehmer berechtigt ist, diese Leistungen zu erbringen als 
 

a) berechtigter Energieberater und Aussteller von Energieausweisen gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV); 
b) staatlich anerkannter bzw. zugelassener Energieberater (z.B. HWK, IHK, BAFA); 
c) zugelassener oder zertifizierter Aussteller von Energieausweisen. 

 
Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 300.000 Euro. Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt 600.000 Euro. 

 
B1-6.25.5 Preisrichter/Lehrbeauftragter 
 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Tätigkeit als 

 
a) Preisrichter oder Wettbewerbsbeisitzer 
b) Lehrbeauftragter oder Dozent im Rahmen der über diesen Vertrag versicherten gewerblichen Tätigkeit. 

 
B1-6.25.6 Mediation – gilt nur für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe -  
  
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Tätigkeit als Mediator im Bauwesen. 
  
 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche, die auf eine fehlerhafte Einschätzung rechtlicher Fragen 

zurückzuführen sind. 

B1-6.26 Aktive Werklohn-, Kaufpreis-, Dienstvergütungs- und Mietentgeldklage 

B1-6.26.1  Versichert sind die gesetzlich vorgesehenen Prozesskosten für die gerichtliche Durchsetzung von Kaufpreis-, Mietentgelt-, Dienst-
vergütungs- und Werklohnforderungen des Versicherungsnehmers gegen seinen Vertragspartner, soweit 
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a) der Vertragspartner des Versicherungsnehmers aufgrund eines behaupteten Haftpflichtanspruchs, der unter den Versiche-
rungsschutz dieses Vertrages fallen würde, die Aufrechnung eigener Schadenersatzansprüche gegen die Forderung des Ver-
sicherungsnehmers erklärt hat und 

b) sowohl die Schadenersatzansprüche als auch die Forderung des Versicherungsnehmers aus einer Leistung des versicherten 
Betriebes resultieren und 

c) die Forderung des Versicherungsnehmers in voller Höhe berechtigt, d.h. unstreitig und fällig ist. Der Nachweis obliegt dem 
Versicherungsnehmer. 

   Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber Vertragserfüllungs- oder Mängelansprüche geltend macht. 

B1-6.26.2  Der Versicherer trägt die Kosten im Verhältnis des Schadenersatzanspruchs zur geltend gemachten Forderung. 

B1-6.26.3  Der Versicherungsschutz für die Kosten der Klage entfällt rückwirkend, wenn rechtsverbindlich festgestellt wird, dass die Forderung 
des Versicherungsnehmers ganz oder teilweise aus anderen als unter B1-6.26.1 genannten Gründen unbegründet ist. 

B1-6.26.4  Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so trägt der Versicherer die Prozesskosten anteilig in Höhe der Vergleichsquote, sofern 
der Versicherer seine Zustimmung zu dem Vergleich erklärt hat. 

B1-6.26.5  Hinsichtlich der Prozessführungsbefugnis gilt B1-4.2 entsprechend. 

Für die Forderung bis zu einer Summe von jeweils 1.000 Euro besteht kein Versicherungsschutz. 
 

B1-6.27 Schiedsgerichtsvereinbarungen, Mediation  
 
B1-6.27.1 Schiedsgerichtsvereinbarung     

 
 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Versicherungsfalls beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, 

wenn sie nach Verfahrensregeln einer deutschen Schiedsinstitution, der Schiedsgerichtsordnung einer deutschen Industrie- und 
Handelskammer oder des deutschen schiedsrichterlichen Verfahrens im Sinne der §§ 1025 ff. ZPO ausgetragen werden.  

 
Das Schiedsgericht muss folgenden Mindestanforderungen entsprechen: 
 
a) Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist mit der Befähigung zum Rich-

teramt sein. Die Bestellung der Schiedsrichter sowie der Einsatz eines Einzelschiedsrichters darf nur mit Zustimmung des 
Versicherers erfolgen. 

b) Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Falle 
eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren ermöglicht wurde). Das anzuwendende materielle 
Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein. 

c) Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In seiner Begründung sind die die Entscheidung tragenden 
Rechtsnormen anzugeben. 

 
 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen 

und dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des 
ordentlichen Rechtsweges zu ermöglichen.  

 
B1-6.27.2 Mediation 
  
B1-6.27.2.1 Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, außergerichtlichen Streitbeilegung im Sinne des Mediationsgesetzes (MediationsG), bei 

dem die Parteien mit Hilfe der Moderation eines neutralen Dritten, des Mediators, eine eigenverantwortliche Problemlösung erarbei-
ten. 

 
B1-6.27.2.2 Der Versicherer trägt den auf den Versicherungsnehmer entfallenden Anteil der Kosten eines Mediators im Sinne des Mediations-

gesetzes bis zu 10.000 Euro je Mediation, für alle in einem Kalenderjahr eingeleiteten Mediationen jedoch insgesamt nicht mehr als 
20.000 Euro. Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, übernimmt der Versicherer die Kosten anteilig 
im Verhältnis versicherter zu nicht versicherten Personen. 

 
B1-6.27.2.3       Der Rechtsschutz für Mediation erstreckt sich auf alle versicherten Leistungsarten. 
 
B1-6.27.2.4       Für die Tätigkeit des Mediators ist der Versicherer nicht verantwortlich. 
 
B1-6.27.2.5       Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung eines Mediationsverfahrens unverzüglich anzuzeigen und 

ihm die Mitwirkung im Mediationsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Versicherers im Verfahren des ordentlichen Rechts-
weges zu ermöglichen (vgl. B1-4.2). 

 
B1-6.28  Spezial Straf-Rechtsschutz (erweiterter Strafrechtschutz) 

B1-6.28.1  Mitversichert sind die Kosten eines Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahrens im Zusammenhang mit der gewerblichen Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben könnte, auch 
soweit es sich gegen eine mitversicherte Person richtet. 

B1-6.28.2  Der Versicherer trägt die angemessenen Kosten für die Verteidigung sowie die Gerichtskosten und ortsüblichen Kosten für notwen-
dige Sachverständigengutachten. Für die Prüfung der Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherungs-
nehmer vereinbarten Vergütung gilt die gesetzliche Regelung. 

B1-6.28.3  Vorsatztaten sind, mit Ausnahme von Verbrechen, versichert. Bei Straftaten entfällt rückwirkend der Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherte rechtskräftig wegen Vorsatzes verurteilt wird. Der Versicherte ist dann verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu er-
statten, die dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat. 

B1-6.28.4  Als Versicherungsfall gilt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Per-
son im Zusammenhang mit der gewerblichen Tätigkeit des Versicherungsnehmers während der Wirksamkeit des Versicherungsver-
trages. 

B1-6.28.5  Die Versicherungssumme steht in gleicher Höhe wie die Versicherungssumme für sonstige Schäden neben dieser zur Verfügung. 
Es gilt die vertraglich vereinbarte Versicherungssummenmaximierung. 
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B1-6.28.6  Dieser Versicherungsschutz gilt für Verfahren in Deutschland und dem europäischen Ausland (Mitgliedsstaaten der EU inkl. Norwe-
gen, Lichtenstein, Schweiz, Island und Großbritannien). 

B1-6.28.7  Nicht versichert sind die Kosten aus einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren, das einen unter den Versicherungsschutz 
der Privat-Haftpflichtversicherung fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, sowie die Kosten der Verteidigung wegen 
eines Vorwurfs der Verletzung verkehrsrechtlicher Vorschriften. 

B1-6.29 Schäden durch Schwammbildung 
 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die durch Schwammbildung oder vergleichbare Umstände verursacht 

werden. 

B1-6.30 Asbest-Sachschäden 

B1-6.30.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschäden und daraus folgende Vermögensschäden, die auf Asbest, asbesthal-
tige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

  
B1-6.30.2 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 100.000 Euro im Rahmen der Sachschadendeckungssumme. Die Höchster-

satzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 200.000 Euro.  
 
B1-6.30.2 Personenschäden durch Asbest sowie etwaige Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern bleiben ausdrücklich von der 

Versicherung ausgeschlossen. 

B1-6.31  Auslösen von Fehlalarm 

Versichert sind – abweichend von B1-3.1 – auch öffentlich-rechtliche Ansprüche wegen Vermögensschäden durch versehentlich 
ausgelösten Alarm bei Dritten (z. B. Einsatzkosten für Rettungs-/Wach- und sonstige Dienste).  

 
B1-6.32 Versagen einer Alarmanlage 

 
Versichert ist – abweichend von B1-3.1.1 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen des Abhandenkommens 
von Sachen, das auf eine Störung/ein Versagen einer vom Versicherungsnehmer installierten bzw. gewarteten Alarmanlage zurück-
zuführen ist. 
 
Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 500.000 Euro. Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt 1.000.000 Euro.  
 

B1-6.33 Winterdienst 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Übernahme von Winterdienstarbeiten (wie z. B. Schneeräumen oder Streuen) auf 
Grund eines Vertrages. 

B1-6.34  Verleih von Gerüsten und Arbeitsmaschinen 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem gelegentlichen Vermieten oder Verleihen von Ge-
rüsten und Arbeitsmaschinen, bis zu einer jährlichen Mieteinnahme von höchstens 50.000 Euro. 

B1-6.35 Arbeitnehmerüberlassung 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der erlaubten Überlassung von Arbeitnehmern an Dritte zur 
Arbeitsleistung (§§ 1 und 2 AÜG). 
 
Wird die Erlaubnis zurückgenommen (§ 4 AÜG) oder widerrufen (§ 5 AÜG), erlischt der Versicherungsschutz automatisch zum Zeit-
punkt der Wirksamkeit der Rücknahme bzw. des Widerrufes wegen Ansprüchen Dritter, aus einem etwaigen Auswahlverschulden. 
 
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der überlassenen Arbeitnehmer für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen 
Verrichtungen beim Einsatzunternehmen verursachen. 
 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind weiterhin Ansprüche aus 
 
a) Schäden, die dem Einsatzunternehmen selbst entstehen 
b) Schäden an Erzeugnissen, die von den überlassenen Arbeitnehmern hergestellt, geliefert oder geplant werden / worden sind, 

einschließlich aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden 
c) Schäden an Bauwerken, Bauwerksteilen, Anlagen oder Anlageteilen, die von den überlassenen Arbeitnehmern geplant oder 

konstruiert worden sind oder für die sie die Bauleitung ausüben und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden 
d) Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers oder im 

Einsatzunternehmen gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 
 

B1-6.36 Rechtsberatung/Rechtsdienstleistung 
  
 Mitversichert ist die erlaubte außergerichtliche Rechtsberatung/Rechtsdienstleistung gemäß § 5 Rechtsdienstleistungsgesetz, so-

fern sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild des Versicherungsnehmers gehört.  
 

B1-6.37 Nutzung von Internet-Technologien 
 

B1-6.37.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der 
Bereitstellung elektronischer Daten (z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger). 

 
 Der Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Schäden aus 

 
a) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch 

Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme 
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b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten 
und zwar wegen 

 sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie 

 der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft 
erfasster Daten 

c) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch 
 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten 
durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, 
die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt A-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 
 

B1-6.37.2 Versicherungssumme, Serienschaden, Anrechnung von Kosten 
 
B1-6.37.2.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Versicherungssumme für sonstige Schäden gemäß B1-5.1. 
 
B1-6.37.2.2  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-

punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
 

a) auf derselben Ursache, 
b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 
c) auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen. 
 

B1-6.37.2.3 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend 
gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet.  
 

B1-6.37.3 Nicht versicherte Risiken 
 
  Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Tätigkeiten oder Leistungen: 
 

a) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung 
b) Software- Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege 
c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege 
d) Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing 
e) Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken 
f) Betrieb von Telekommunikationsnetzen 
g) Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, z. B. nach 

SigG/SigV, De-Mail-G besteht 
h) Anbieten von Zertifizierungsdiensten i. S. d. SigG/SigV 

 
B1-6.37.4  Ausschlüsse, Risikobegrenzungen 
 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
 
a) Ansprüche, die im Zusammenhang stehen mit massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen 

Informationen (z. B. Spamming), Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-
Nutzer gesammelt werden können 

b) Ansprüche wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Ka-
pital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend gemacht werden 

c) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflicht-
verletzungen herbeigeführt haben 

 
B1-6.38 Verlust oder Beschädigung fremder Daten 

 
Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Kosten, die aufgewendet werden müssen zur Wiederbeschaffung oder 
Wiederherstellung von gespeichertem Datenmaterial aufgrund Datenlöschung, -beschädigung oder Beeinträchtigung der Datenord-
nung aus Anlass von Installations-, Reparatur-, Wartungs- oder anderen Montagearbeiten. Die benannten Schäden am Datenmate-
rial werden wie Sachschäden behandelt. 
 

B1-6.39 Abhandenkommen von Sachen, Belegschafts- und Besucherhabe 
 

B1-6.39.1 Abhandenkommen von Sachen von Betriebsangehörigen, Besuchern und Patienten/Klienten 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen sowie der Beschädigung und Zer-
störung von Sachen (einschließlich Kraftfahrzeugen und Fahrrädern mit Zubehör) der Betriebsangehörigen, Besucher und Patien-
ten/Klienten und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Auf diese Schäden finden die Bestimmungen über Sachschäden 
Anwendung.  
 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden durch Abhandenkommen von 

 
a) Geld sowie bargeldlosen Zahlungsmitteln (z. B. Kredit-/EC-Karten, Schecks),  
b) Wertpapieren 
c) Sparbüchern,  
d) Urkunden,  
e) Schmuck und 
f) anderen Wertsachen 
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B1-6.39.2 Versichert ist auch das Abhandenkommen sowie die Beschädigung und Zerstörung von Akten, Plänen und sonstigen Unterlagen, 
welche dem Versicherungsnehmer zur Ausübung seiner versicherten Tätigkeit überlassen wurden. Der Versicherungsschutz um-
fasst alle Kosten und Aufwendungen, die dem Versicherungsnehmer beim Ersatz oder der Wiederherstellung solcher Unterlagen 
entstehen. Sofern der Versicherungsnehmer die Leistungen für den Ersatz oder die Wiederherstellung selbst erbringt, werden die 
Kosten und Aufwendungen ohne Wagnis und Gewinn übernommen. 

 
B1-6.40 Abhandenkommen von fremden Schlüsseln und Codekarten 
 
A1-6.40.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen des Abhandenkommens fremder Schlüssel und Code-

karten (hierzu zählen auch Keykarten und Transponder) mit Schlüsselfunktion ausschließlich für Gebäude und Räume (auch Gene-
ral/Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten befunden haben. 
 
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechse-
lung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz 
bis zu 30 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels oder der Codekarte festgestellt wurde. 
 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresorschlüsseln. 
 

B1-6.40.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die als Folge eines gemäß B1-6.40.1 versi-
cherten Verlustes eintreten. 

 
Die Versicherungssumme für diese Schäden beträgt – abweichend von B1-5.1 – 300.000 Euro je Versicherungsfall im Rahmen der 
Versicherungssumme für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden). 
Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 600.000 Euro. 
 

B1-6.41 Schäden durch Ruß, Rauch, Abwässer  
 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Beschädigung, die durch Rauch, Ruß, Dämpfe, Abwäs-

ser, Niederschläge oder allmähliches Eindringen von Feuchtigkeit entstehen. 
 
B1-6.42 Röntgeneinrichtungen und elektronische Vermessungsgeräte 
 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht ausschließlich aus dem Besitz und der Verwendung von Röntgeneinrichtungen zu Untersu-

chungs-/Prüfungszwecken sowie von Lasern oder anderen elektronischen Vermessungsgeräten. 
 

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 
 
a) wegen genetischer Schäden 
b) aus Schadenfällen von Personen, die gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag aus beruflichem oder wissenschaftlichem 

Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei energiereiche ionisierende Strahlen in Kauf 
zu nehmen haben. Dies gilt nur hinsichtlich der Folgen von Personenschäden. 

B1-6.43  Betriebsveranstaltungen und Werbemaßnahmen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 
 
a) gelegentlichen Betriebsveranstaltungen (z. B. Betriebsfeiern und -ausflüge, Betriebsbesichtigungen, Tage der offenen Tür, 

Produktvorführungen) einschließlich der Bewirtung der Gäste sowie den Vorbereitungen hierzu innerhalb und außerhalb der 
Betriebsräume. 

b) dem erlaubten Abbrennen von Feuerwerken auf dem Betriebsgrundstück. 
c) dem Besitz/der Unterhaltung von Werbeeinrichtungen (wie z.B. Plakate, Informationsschilder) sowie aus der Teilnahme an 

Ausstellungen, Kongressen etc. zu Werbezwecken. 
 

B1-6.44  Schäden durch Nutztiere 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter von Tieren, jedoch mit Ausnahme von wilden Tieren, 
und als Fuhrwerksbesitzer, soweit die Tiere und Fuhrwerke dem unter die Versicherung fallenden Betrieb dienen. 
 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. 
 

B1-6.45 Sozial- und Sicherheitseinrichtungen 
 
A1-6.45.1 Sozialeinrichtungen 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus seinen Sozialeinrichtungen (z. B. Betriebssportgemein-
schaften, Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, Kindergärten) für Betriebsangehörige, sowie aus dem Überlassen von 
Plätzen, Räumen und Geräten an die Sportgemeinschaft seines Betriebes, auch wenn diese Einrichtungen gelegentlich durch be-
triebsfremde Personen genutzt werden. 
 

B1-6.45.2 Sicherheitseinrichtungen (Feuerwehr, Sanitätsstationen) 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus  
 
a) Vorhandensein und Betätigung einer Werks- oder Betriebsfeuerwehr, auch bei Hilfeleistungen und Übungen außerhalb der 

Betriebsgrundstücke 
b) betrieblicher Sanitätsstationen einschließlich der Beschäftigung von haupt- oder nebenberuflichen Betriebsärzten und von 

Sanitätspersonal. Die gesetzliche Haftpflicht von Betriebsärzten und von Sanitätspersonal aus der Leistung von "Erster Hilfe" 
bei Unglücksfällen außerhalb des Betriebes ist mitversichert. 
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B1-6.46 Verkaufs- und Lieferbedingungen („AGB“-Klausel) 
 
 Soweit die vom Versicherungsnehmer verwendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder sonstigen Vereinbarungen mit Liefe-

ranten oder Kunden Haftungsausschlüsse oder Haftungsbeschränkungen zugunsten des Versicherungsnehmers enthalten, wird 
sich der Versicherer darauf nicht berufen, wenn der Versicherungsnehmer das ausdrücklich wünscht und er nach gesetzlichen 
Bestimmungen zur Haftung verpflichtet ist. 

 
B1-6.47  Besitz und Unterhaltung einer Tankstelle, Kraftfahrzeugpfleganlage 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Besitz und Unterhaltung von Tanksäulen und Tankanla-
gen mit Einschluss der Treibstoffabgabe an betriebszugehörige und gelegentlich auch an betriebsfremde Personen und aus Besitz 
und Unterhaltung einer Fahrzeugpflegeanlage (Waschanlage / Waschstraße). 
 
Zum Umweltrisiko siehe Abschnitt B2. 

B1-6.48 Neuwertentschädigung 

Der Versicherer leistet auf Wunsch des Versicherungsnehmers für versicherte Sachschäden seines Auftraggebers Schadenersatz 
zum Neuwert. 
 
Die Höchstentschädigung ist auf 5.000 Euro je Versicherungsfall und Versicherungsjahr begrenzt. 
 
Der beschädigte/zerstörte Gegenstand darf zum Zeitpunkt der Beschädigung/Zerstörung nicht älter als 24 Monate ab Kaufdatum 
sein. Der Nachweis des Kaufdatums obliegt dem Versicherungsnehmer. Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, besteht 
lediglich Anspruch auf Zeitwertentschädigung. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Schäden 
 
a) von mitversicherten Personen und Gesellschaften untereinander 
b) im Zusammenhang mit der Lohnbe- und -verarbeitung und an fremden Sachen im Sinne von B1-6.13 
c) an Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und –zubehör 
d) an mobilen Kommunikationsmitteln jeder Art (z. B. Mobile Telefone, Pager) 
e) an Computern jeder Art, auch tragbare Computersysteme (z. B. Laptop, Tablet-PC) 
f) an Film- und Fotoapparaten 
g) an tragbaren Musik-oder Videowiedergabegeräten (z. B. MP3-Player, CD-Wiedergabegeräte) 
h) an Brillen jeder Art 

B1-6.49 Überschwemmungen und Überflutungen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Sachschäden, die infolge Überschwemmungen oder 
Überflutungen stehender oder fließender Gewässer entstehen, auf Grund 
 
a) der Verstopfung natürlicher und künstlicher Wasserläufe infolge von Baumaßnahmen auf in der Nähe befindlichen Baustellen 
b) von Rückstau bei Rohrleitungsanlagen infolge ungenügender Abflussmöglichkeit oder infolge nicht sachgemäß angelegter 

Umleitungsgräben oder Rohrleitungen. 
 
Im Umfang von B1-6.49 besteht auch Versicherungsschutz für Schäden durch Umwelteinwirkung. B1-7.9 findet keine Anwendung. 
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über B2-1 
(Umwelt-Haftpflichtversicherung). 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den aus dem Aufstau von Gewässern anlässlich der Errichtung von Staudämmen, Kraftwerken, Brücken oder ähnlicher umfangrei-
cher Bauwerke. 

B1-6.50 Besserstellungsklausel 

Sollte sich bei konkreten Schadensfällen herausstellen, dass die Vertragsbedingungen des Vorvertrages bei dem Versicherer für 
den Versicherungsnehmer günstiger sind, wird der Versicherer nach den Bedingungen des Vorvertrages regulieren. Der Versiche-
rungsnehmer hat in diesem Fall die Vertragsunterlagen des Vorvertrages zur Verfügung zu stellen. Differenzen in den vertraglich 
vereinbarten Versicherungssummen sowie individuelle Vereinbarungen sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Die Regelung gilt 
maximal für 5 Jahre ab Vertragsabschluss und längstens bis zu einer Neuordnung.  
 
Sie gilt nicht für  
 
a) Tatbestände, die gegen tariflichen Mehrbeitrag bei der Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG hätten versichert 

werden können, oder die gemäß Tarif anfragepflichtig sind. 
b) Tatbestände, für die bei der bei der Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG Zeichnungsverbot besteht 
c) Personen-Deckungen bei Asbest 
d) WHG-Deckungen 
e) Haftpflichtansprüche aus Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen 

B1-6.51 Summen- und Konditionsdifferenzdeckung 

Zwischen Antragstellung und Versicherungsbeginn des Vertrages, maximal für 12 Monate gilt eine Konditions- und Summendiffe-
renzdeckung. 
 
Der Versicherer übernimmt die Differenz zu dem Teil des Schadens der nach dem gestellten Antrag und Bedingungen zu erstatten 
wäre, zu der vom Vorversicherer erbrachten Leistung. Voraussetzung hierfür ist, dass die Deckungsinhalte des Vorvertrages auch 
für den Anschlussvertrag beantragt wurden. 
 
Dies gilt nur wenn, 
 



 

3352402/00 (01/2023)                                                                                                    Seite 23 von 53 

a) der Vorversicherer ausschließlich wegen einer fehlenden Deckungserweiterung im unmittelbaren Vorvertrag, nicht aber aus 
sonstigen Gründen (z.B. Nichtzahlung des Versicherungsbeitrags, Sache oder Gefahr war nicht versichert) eine Entschädi-
gungsleistung endgültig abgelehnt hat, 

b) der vorliegende Versicherungsfall nach den zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen der MV-Gewerbe-Police dem 
Grunde und der Höhe nach gedeckt ist, 

c) der zugrundeliegende Schaden dem Versicherungsnehmer bis zum Abschluss des jeweiligen Vertrages weder bekannt war 
noch bekannt sein musste, wobei der Versicherer bei Kenntnis des Versicherungsnehmers von diesem Schaden bei Vertrags-
abschluss nicht zur Leistung verpflichtet ist, und dieser Schaden nicht länger als zwei Jahre vor Beginn des jeweiligen Versi-
cherungsvertrages eingetreten ist. 

 
Maßgeblich für die Berechnung der Entschädigung ist dabei der jeweils vereinbarte Versicherungsumfang der zugrundliegenden 
Versicherungsbedingungen der MV-Gewerbe-Police zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. 
 
Die Summen- und Konditionsdeckung gilt bis zur Beendigung der anderweitig bestehenden Versicherung, längstens jedoch bis zu 
12 Monate.  
 
Endet die anderweitig bestehende Versicherung vor dem genannten Ablauftermin, erhalten Sie vollen Versicherungsschutz im Rah-
men dieses Vertrages, wenn Sie uns die vorzeitige Beendigung der anderweitig bestehenden Versicherung unverzüglich in Text-
form mitteilen. 
 
Innerhalb der jeweiligen Deckungs- bzw. Versicherungssumme des rechtlich selbstständigen Versicherungsvertrages gilt eine maxi-
male Entschädigungsgrenze in Höhe von 2.000.000 Euro, die einmalig für alle Versicherungsfälle nach dieser Differenzdeckung zur 
Verfügung steht. 

B1-6.52 Ansprüche aus Benachteiligungen (AGG-Verstöße)    

B1-6.52.1 Gegenstand der Versicherung 

Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen Versicherungsschutz für den Fall, dass der 
Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts we-
gen der Verletzung einer Vorschrift zum Schutz vor Benachteiligung, insbesondere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz, aus den nachfolgend genannten Gründen wegen eines Personen-, Sach- oder Vermögensschadens in Anspruch genommen 
werden. 
 
Gründe für eine Benachteiligung sind  
 
a) die Rasse, 
b) die ethnische Herkunft,  
c) das Geschlecht, 
d) die Religion, 
e) die Weltanschauung, 
f) eine Behinderung, 
g) das Alter oder 
h) die sexuelle Identität. 
 
Mitversicherte Personen sind ehemalige, gegenwärtige und künftige  
 
a) gesetzliche Vertreter,  
b) Mitglieder des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats oder Beirats,  
c) leitende Angestellte, 
d) Arbeitnehmer/-innen sowie diesen gleichgestellten Personen (z. B. Leiharbeits- oder Zeitarbeitskräfte)  
 
des Versicherungsnehmers. 
 
Der Versicherungsschutz im Sinne von erstreckt sich auch auf Tochtergesellschaften des Versicherungsnehmers, soweit sie ihren 
Firmensitz in Deutschland haben. 
 
Tochtergesellschaften im Sinne dieses Vertrages sind Unternehmen im Sinne von §§ 290 Abs. 1, Abs. 2, 271 Abs. 1 HGB, bei de-
nen dem Versicherungsnehmer die Leitung oder Kontrolle direkt oder indirekt zusteht, entweder durch 
 
a) die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder 
b) das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Aufsichtsrats, des Verwaltungsrats oder eines sonstigen Leitungsorgans zu bestel-

len oder abzuberufen und er gleichzeitig Gesellschafter ist oder 
c) das Recht, einen beherrschenden Einfluss auf Grund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages 

oder auf Grund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben. 
 
Soweit sich der Versicherungsschutz auf neu hinzukommende Tochtergesellschaften erstreckt, umfasst dieser nur solche Benach-
teiligungen, die nach dem Vollzug des Erwerbes begangen worden sind. 
 
Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen und beruflichen Tätigkeit. 
Für die mitversicherten Personen besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit für den Versi-
cherungsnehmer. 

 
B1-6.53  Forderungsausfalldeckung 

 
B1-6.53.1  Gegenstand der Forderungsausfalldeckung  
 

Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person während der Wirksam-
keit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) und der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch 
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genommene Dritte seiner Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen kann, weil die Zahlungs- oder Leis-
tungsunfähigkeit des schadenersatzpflichtigen Dritten festgestellt worden und die Durchsetzung der Forderung gegen ihn geschei-
tert ist.  
 
Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur Folge hat und 
für den der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist (schä-
digender Dritter). 
 

 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadenersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im Rahmen 
und Umfang der Betriebshaftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers hätte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfall-
deckung für die Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und Ausschlüsse Anwendung, die für den Versicherungs-
nehmer gelten. So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den Versicherungsfall vorsätzlich herbei-
geführt hat.  

 
Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche gegen Dritte aus der Eigenschaft des Schädigers als privater Halter eines Hun-
des oder Pferdes.  
 

B1-6.53.2 Leistungsvoraussetzungen  
 

Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person leistungspflichtig, wenn 
  
a) die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der Bun-

desrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens, Island, Groß-
britannien und Liechtenstein festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie ver-
gleichbare Titel der vorgenannten Länder binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel be-
standen hätte, 

b) der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitver-
sicherte Person nachweist, dass  

 eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat 

 eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadenersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die 
eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder  

 ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt 
hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde und an den Versicherer die Ansprüche gegen den 
schadenersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare Ausferti-
gung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an der Umschreibung des Titels auf 
den Versicherer mitzuwirken  

 
B1-6.53.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung  
 
 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung.  
 

Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.  
 
Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 50.000 Euro. Für Schäden bis zur Höhe von 1.000 Euro besteht kein Versi-
cherungsschutz.  
 
Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu.  
 

B1-6.53.4 Räumlicher Geltungsbereich  
 

Versicherungsschutz besteht für Schadenersatzansprüche aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
anlässlich von Schadenereignissen, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens, Island, Großbri-
tannien oder Liechtenstein eintreten.  
 

B1-6.53.5 Ergänzende Ausschlüsse  
 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an/durch  
 
a) Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern 
b) Tieren 
c) einen Mitarbeiter des versicherten Unternehmens und/oder eines mitversicherten Tochterunternehmens und alle sich daraus 

ergebenen Vermögensschäden.  
 
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  
 
a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung 
b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsübergangs  
c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzei-

tig vorgebracht oder eingelegt wurden  
d) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat (z.B. der Schadensversicherer 

des Versicherungsnehmers) oder  
e) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen 

hat, auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähnliche von Dritten handelt. Sollte eine Bestim-
mung dieser Zusage unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 
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B1-6.54  Vertragliche Verlängerung von Verjährungsfristen 
 

B1-6.54.1  Versichert ist ausschließlich bei Arbeiten an einem Grundstück oder an einem Bauwerk die vertragliche Verlängerung der Verjäh-
rungsfrist für Mängelansprüche auf bis zu 5 Jahre und 6 Monate. 

 
B1-6.54.2  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist,  

 
a) dass der Versicherungsnehmer mit dem Auftraggeber im Bauvertrag (Werkvertrag über Bauleistungen) eine entsprechende 

schriftliche Vereinbarung getroffen hat und 
b) der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Vereinbarung spätestens mit der Verpflichtung nach A3-3.2.1.1 (Schadensan-

zeige) anzeigt. 
 

B1-6.55 Spezielle Leistungserweiterung für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe  
 

B1-6.55.1 Planungsrisiko für eigene Bauvorhaben (die vom Versicherungsnehmer zu erstellen sind) 
 
 Versichert ist im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Architekten-

/oder Ingenieurleistungen für die von ihm zu erstellenden Bauvorhaben. 
 
 Nicht versichert bleiben Ansprüche wegen Schäden und/oder Mängel an diesen Bauten und daraus resultierende Vermögensfolge-

schäden wie entgangener Gewinn, Mietausfall, Betriebsunterbrechung, Unbenutzbarkeit, Verdienstausfall usw. 
 

B1-6.55.2 Planungsrisiko für fremde Bauvorhaben ohne eigene Durchführung –soweit besonders beantragt und mitversichert 
 

B1-6.55.2.1  Der Versicherungsschutz wird auf Grundlage des Allgemeinen Teils A und des Teils B 1 und B 2 gewährt, soweit die nachfolgenden 
Regelungen nicht etwas anderes bestimmen: 
 
Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für die Folgen von Verstößen bei der Ausübung der im Ver-
sicherungsschein beschriebenen Tätigkeiten/Berufsbilder aus Planungen für Bauvorhaben, die nicht vom Versicherungsnehmer 
errichtet werden. 
Der Versicherungsschutz besteht nur, sofern hierfür ein gesonderter Beitrag entrichtet wird und der jährliche Honorarumsatz den 
Betrag von 40.000 Euro nicht übersteigt.  
 
Übersteigt der jährliche Honorarumsatz den Betrag von 40.000 Euro, entfällt der Versicherungsschutz nach diesen Regelungen ab 
der folgenden Versicherungsperiode und es ist der Abschluss einer separaten Berufshaftpflichtversicherung erforderlich.  
 
Die Regelungen der Vorsorgeversicherung (B1-8) finden keine Anwendung. 
 

B1-6.55.2.2  Sofern Versicherungsschutz aus einer Objekt-Haftpflichtversicherung zu Gunsten des Versicherungsnehmers und/oder einer mit-
versicherten Person besteht, geht die Objekt-Haftpflichtversicherung vor. 
 

B1-6.55.2.3  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, die daraus resultieren, dass der Versicherungsnehmer Verpflichtungen über-
nimmt, die über die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebenen Tätigkeiten/Berufsbilder hinausgehen. Insoweit 
ist die gesamte Berufshaftpflicht nicht versichert. 
 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Versicherungsnehmer  
 
a) Bauten ganz oder teilweise erstellt oder erstellen lässt (z. B. als Bauherr, Bauträger, Generalübernehmer) 
b) selbst Bauleistungen erbringt oder erbringen lässt (z. B. als Generalunternehmer, Unternehmer) oder  
c) Baustoffe liefert oder liefern lässt (z. B. als Hersteller, Händler) 
 
Der Versicherungsschutz besteht auch dann nicht, wenn die unter 3.1 genannten Voraussetzungen gegeben sind  
 
a) in der Person eines Angehörigen des Versicherungsnehmers gemäß B1—6.1.1 und B1-6.1.2 
b) in der Person eines Geschäftsführers, Gesellschafters oder Partners i. S. d. PartGG des Versicherungsnehmers oder deren 

Angehörigen  
c) bei Unternehmen, die vom Versicherungsnehmer oder den in a) oder b) genannten Personen geleitet werden, die ihnen gehö-

ren oder an denen sie beteiligt sind. Das Gleiche gilt, wenn eine Beteiligung an diesen Unternehmen über Dritte besteht oder 
bestand (indirekte Beteiligung) oder  

d) bei juristischen oder natürlichen Personen, die am Versicherungsnehmer beteiligt sind  
 
Eine Beteiligung im Sinne von c) und d) liegt insbesondere bei wirtschaftlicher, personeller, rechtlicher und/oder finanzieller Ver-
flechtung vor. 
 

B1-6.55.2.4 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall (Serienscha-
den) 
 
a) wenn mehrere gleiche oder gleichartige Verstöße, die unmittelbar auf demselben Fehler beruhen, zu Schäden an einem Bau-

werk oder mehreren Bauwerken führen, auch wenn diese Bauwerke nicht zum selben Bauvorhaben gehören 
b) wenn mehrere Verstöße zu einem einheitlichen Schaden führen 
c) gegenüber mehreren entschädigungs- oder ersatzpflichtigen Personen, auf die sich der Versicherungsschutz bezieht. 

 
B1-6.55.2.5 Die Versicherungssummen betragen: 

 
 3.000.000 Euro für Personenschaden 
     500.000 Euro für Sach- und Vermögensschäden 
 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das 2-fache dieser Versicherungssummen. 
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B1·6.56 Spezielle Leistungserweiterungen für Betriebe des Kfz-Gewerbes 
 

B1-6.56.1 Tätigkeitsschäden an fremden Fahrzeugen 
 
B1-6.56.1.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Vernichtung, dem Abhandenkommen oder der Beschä-

digung durch eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit im Sinne von B1-6.4.1.1 an oder mit fremden 
 
a) Kraftfahrzeugen 
b) Anhängern und 
c) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
 
die sich in der Obhut des Versicherungsnehmers befinden oder befunden haben. 
 
Dasselbe gilt für deren demontierte Teile, sofern sie sich gleichzeitig mit dem dazugehörigen Fahrzeug in Obhut des Versicherungs-
nehmers oder eines von ihm Beauftragten befinden oder befunden haben. Arbeits- und Anbaugeräte sowie nicht selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen sind Fahrzeugen gleichgestellt. 
 
Dieser Versicherungsschutz besteht auch für Schäden aus dem Austausch, der Übertragung und Bereitstellung elektronischer Da-
ten. Hierauf finden die Bestimmungen in B1-6.37.1, B1-6.37.2.2 und B1-6.37.3 Anwendung. 
 
Auf die Schäden aus dem Abhandenkommen finden die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 
 
Der Ausschluss in B1-6.4.3.3 findet keine Anwendung. 
 

B1-6.56.1.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aufgrund folgender Ereignisse, soweit diese eintreten, während sich die Fahr-
zeuge und die dazugehörigen Teile in der Obhut des Versicherungsnehmers oder einer von ihm beauftragten Person befinden: 
 
a) Unfall, d. h. durch unmittelbar von außen her plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkende Ereignis 
b) Brand oder Explosion 
c) Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugter Gebrauch durch betriebsfremde Personen, Raub und Unterschlagung 
d) unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag oder Überschwemmung 
e) Zusammenstoß von in Bewegung befindlichen Fahrzeugen mit Haarwild im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesjagdgeset-

zes 
f) Mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen 
g) Bruchschäden an der Verglasung von Fahrzeugen und Schäden an der Verkabelung durch Kurzschluss  
h) Beschädigungen oder Zerstörung der Reifen von Fahrzeugen, wenn die Beschädigung oder Zerstörung durch eines der vorge-

nannten Ereignisse erfolgt und durch das Ereignis noch andere Schäden an dem Fahrzeug verursacht werden. 
 
Hinweis: Für diese Ereignisse ist der Abschluss einer gesonderten Kasko-Versicherung nach den Sonderbedingungen zur 
Kfz-Versicherung für Kfz-Handel und -Handwerk erforderlich! 
 

B1-6.56.2 Erweiterungen des Versicherungsschutzes 
 

Versichert ist die vom Versicherungsnehmer durch Freistellungsverpflichtung gegenüber dem jeweiligen Bundesland sowie den am 
Anerkennungsverfahren beteiligten Stellen übernommene gesetzliche Haftpflicht aus der Durchführung folgender Prüfungen und 
Untersuchungen gemäß StVZO in Verbindung mit deren Anlagen:  
 
a) Sicherheitsprüfungen an Fahrzeugen 
b) Untersuchungen der Abgase als Teil der Hauptuntersuchung 
c) Gasanlagenprüfungen und Gassystemeinbauprüfungen 
d) Prüfungen der Fahrtschreiber und Kontrollgeräte.  
 

B1-6.56.2.1 Übergabekontrollarbeiten 
 

Versichert ist abweichend von B1-7.4 die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden an Neufahrzeugen, die 
noch vor Übergabe an den Kunden durch mangelhaft durchgeführte oder unterlassene Übergabekontrollarbeiten am Fahrzeug ver-
ursacht werden. 
 

B1-6.56.2.2 Fahrzeugteile ohne Fahrzeug  
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beschädigung, Vernichtung oder dem Abhandenkom-
men von Teilen fremder Fahrzeuge, sofern sich diese Teile ohne das dazugehörige Fahrzeug in Obhut des Versicherungsnehmers 
oder eines von ihm Beauftragten befinden oder befunden haben. B1-6.56.1.2 findet keine Anwendung. 
 

B1-6.56.3  Umfang des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherer ersetzt bei Totalschaden, Zerstörung oder Abhandenkommen des Fahrzeuges den Wiederbeschaffungswert am 
Tag des Schadens, höchstens jedoch den Neupreis abzüglich eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeuges, sowie erforderliche 
Abschleppkosten. 
 
Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeuges dessen Wiederbeschaffungswert über-
steigen. Wiederbeschaffungswert ist der Preis für den Kauf eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeuges am Tag des Schadenser-
eignisses. Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeuges in der Ausstattung des versicherten Fahrzeuges oder 
wenn der Typ des versicherten Fahrzeuges nicht mehr hergestellt wird eines vergleichbaren Nachfolgemodells am Tag des Scha-
densereignisses aufgewendet werden muss. Maßgeblich für den Kaufpreis ist die unverbindliche Empfehlung des Herstellers abzü-
glich orts- und marktüblicher Nachlässe. Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeuges im beschädigten oder zerstörten Zu-
stand. 
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 In allen sonstigen Fällen der Beschädigung des Fahrzeuges die erforderlichen Kosten der Wiederherstellung und die hierfür not-
wendigen einfachen Fracht-, Abschlepp- und sonstigen Transportkosten sowie einen etwaigen Minderwert. Entsprechendes gilt bei 
Zerstörung, Abhandenkommen oder Beschädigung von Teilen des Fahrzeuges. 

 
Auch ersetzt werden die Kosten eines Ersatz- bzw. Mietfahrzeuges oder Nutzungsausfalls oder bei gewerblich benutzten Fahrzeu-
gen Verdienstausfall sowie etwaige weitere Sach- und Sachfolgeschäden (Hotelübernachtung u. a.). 

 
Die Versicherungssumme an fremden Fahrzeugen beträgt je Versicherungsfall 100.000 Euro. Die Höchstersatzleistung für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme. 

 
B1-6.56.4  Fahrzeuginhalt 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beschädigung, Vernichtung oder dem Abhandenkom-
men des Inhalts, der sich in fremden Fahrzeugen befindet und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Auf die Schäden 
aus Abhandenkommen finden die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 
 
B1-7.3 findet insoweit keine Anwendung. 

 
Die Höchstersatzleistung beträgt 7.500 Euro je Versicherungsfall und Fahrzeug innerhalb der Versicherungssumme gem. B1-
6.56.3, höchstens 15.000 Euro für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Geld, 
Wertpapieren, Sparbüchern, Urkunden, Schmuck und Kostbarkeiten. 

 
B1-6.56.5  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 

Die in B1-6.56.1.1 genannten Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer 
das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht werden. Der Fahrer des Fahrzeuges darf das 
Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
 
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt A-3.3.3 (Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzungen). 

B1·6.57 Spezielle Leistungserweiterungen für Betriebe des Hotel- und Gastgewerbes 

B1-6.57.1 Zusatzrisiken 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Besitz, Betrieb und der Unterhaltung von 
 
a) Turn- und Spielplätzen, sowie Turn- und Spielräumen mit den dazugehörigen Geräten sowie Parkanlagen 
b) Tanz- und Restaurationszelten 
c) Kegel- und Bowlingbahnen und Schießständen, ausschließlich Luftgewehr und –pistole sowie Bogenschießen. 
d) Solarien/Sonnenbänken; Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die trotz ordnungsgemäßer Bedienung und Funk-

tion der Solarien-/Sonnenbänke durch Art und Dauer und Häufigkeit der Bestrahlung eintreten 
e) Schwimmbädern 
f) Fitnessräumen und sonstige Sportanlagen (z.B. Minigolf-Anlagen, Tennisplätze, Soccer-Court, etc.), sofern diese in eigener 

Regie geführt werden. Für Personenschäden aufgrund fehlerhafter Wartung und Bedienung der vorhandenen Geräte besteht 
kein Versicherungsschutz. 

g) Tagungs- und/oder Seminareinrichtungen inkl. Gerätschaften, sofern diese in eigener Regie geführt werden 
h) Säle für Veranstaltungen 

B1-6.57.2 Veranstaltungen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Durchführung von betriebs- und branchenüblichen Ver-
anstaltungen ausschließlich 

 
a) auf dem Betriebsgrundstück 
b) außerhalb des Betriebsgrundstücks 

- in eigens für diese Veranstaltung gemieteten oder gepachteten Sälen, 
- in Tanz- und Restaurationszelten. 

B1-6.57.3 Verwahrungsrisiken 

B1-6.57.3.1 Restaurationsgäste 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von Restaurationsgästen 
zur Aufbewahrung übergebenen Sachen bis zu einer Höchstersatzleistung in Höhe von 250 Euro. Sofern im Versicherungsschein 
höhere Versicherungssummen vereinbart sind, so gelten diese. 

 
 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Beschädigung oder Abhandenkommen von Geld, Wertpa-

pieren, Wertsachen (Schmuck u. ä.) und solchen Gegenständen, die sich in den Garderobenstücken befinden. 
 

B1-6.57.3.2 Beherbergungsgäste 
 

B1-6.57.3.2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von beherbergten Gästen 
eingebrachten Sachen bis zu einer Höchstersatzleistung in Höhe 2.000 Euro je Zimmer und Tag. 
 
Die vereinbarte Summe stellt die Höchstersatzleistung für alle Schäden dar, die den Gästen eines Zimmers oder eines Apparte-
ments an einem Tag zustoßen. 
 
Sofern im Versicherungsschein höhere Versicherungssummen vereinbart sind, so gelten diese. 
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B1-6.57.3.2.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung, Entwendung und Abhandenkommen von Kraftfahrzeugen 
der Beherbergungsgäste (ausgenommen Inhalt und Ladung). 

 
Die Höchstersatzleistung für das einzelne Kraftfahrzeug beträgt 50.000 Euro, die Gesamtleistung je Versicherungsjahr beträgt 
150.000 Euro. 

 
B1-6.57.3.2.3 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugtem Ge-

brauch des in den eingestellten Kraftfahrzeugen befindlichen und für den privaten Bedarf der Insassen bestimmten Reisegepäcks 
(ausgenommen sonstiger Inhalt und Ladung) bis zu einer Höchstersatzleistung in Höhe von 500 Euro. 

 
Im Sinne der B1-6.13.3 besteht kein Versicherungsschutz, sofern Versicherungsschutz durch eine andere Versicherung gewährt 
wird. 

B1-6.58 Spezielle Leistungserweiterungen für Betriebe der Schönheitspflege 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus folgenden Tätigkeiten: 
 
a) Eyelash Extension (Wimpernverlängerung), 
b) Haarentfernung mittels Licht- / Lasertechnik, 
c) Kryolipolyse (Fettreduktion durch Kälte), 
d) Mesotherapie (Einbringen von hautverjüngenden Mitteln mit einem elektrischen Gerät), 
e) Microneedling, 
f) Mikrodermabrasion (kontrolliertes, mechanisches Abtragen der oberen Hautschichten mit kleinen Kristallen), 
g) Fruchtsäurebehandlungen, 
h) Saugwellenmassage und Schröpfkopfmassage (nicht Schröpfen), 
i) Spot Reducer (Behandlung von Alters- und Pigmentflecken durch Vereisung), 
j) Vapozon (Auftragen von Wasserdampf zur Erweiterung der Hautporen), 
k) Vitametik (Entspannungsmassage), 
l) Permanent Make up, 
m) Faltenunterspritzung mit folgenden Stoffen/Präparaten: Restylane®, Restylane Fine Lines, Perlane, Hylaform, Hylaform-Plus, 

Hylaform- Fineline, Präparate auf Basis von Organlysaten (Biolifting nach Prof. Rothschild), Präparate auf Basis Hyaluron-
säure, Präparate auf Basis von Poly-L-Milchsäure 

n) Verkauf von Drogerie- und Kosmetikartikeln. 
 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Eingriffen, zu denen Kosmetiker nach den jeweils gültigen/aktuellen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht befugt sind, es sei denn sie werden von Ärzten oder Heilpraktikern vorgenommen.  
 
Für alle mitversicherten Tätigkeiten wird eine Ausbildung/Fortbildung vorausgesetzt. 

 
B1-7  Allgemeine Ausschlüsse 

 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen: 

 
B1-7.1  Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 

 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. B1-2.4 findet 
keine Anwendung.  
 

B1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Arbeiten und sonstigen Leistungen 
 

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursachen/verursacht haben, dass sie 
in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit  
 
a) Erzeugnisse in den Verkehr gebracht haben oder 
b) Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 
 
B1-2.4 findet keine Anwendung.  
 

B1-7.3  Verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungsvertrag 
 

B1-7.3.1  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 
der Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers diese Sachen geleast, gepach-
tet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrags sind. 

 
B1-7.3.2  Sind die Voraussetzungen nach B1-7.3.1 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauf-

tragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche-
rungsnehmer wie für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

 
B1-7.4  Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten 
oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadensursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in 
einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 
 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstel-
lung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 
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B1-7.5  Gentechnik 
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 
 
a) gentechnische Arbeiten, 
b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
c) Erzeugnisse, die  

- Bestandteile aus GVO enthalten, 
- aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

 
B1-7.6  Übertragung von Krankheiten 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
 
a) Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren, 
b) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere 

entstanden sind. 
 
In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig gehandelt hat. 
 

B1-7.7  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger, Luft- und Raumfahrzeuge, Wasserfahrzeuge 
 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
  
a) Eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers verursachen 
b) Eines Wasser-, Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines solchen Fahrzeugs in 

Anspruch genommen werden 
 
Eine Tätigkeit der oben genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug 
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
 
Siehe hierzu aber B1-6.8 bis B1-6.11 (Versicherung von Schäden durch Kraftfahrzeuge, Drohnen, Wasserfahrzeuge) und Abschnitt 
B1·6.13 
 

B1-7.8  Brennbare und explosible Stoffe 
 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst 
pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursacht haben. 
 
B1-2.4 findet keine Anwendung. 

 
Ausgeschlossen sind ferner Ansprüche wegen Schäden aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder 
ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken. 
 

B1-7.9  Umweltrisiko 
 
Ausgeschlossen sind  
 
a) Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung 
b) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der 

EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt 
auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird. 

 
Siehe hierzu aber Abschnitt B2 (Umwelt-Risiko). 
 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder 
anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen bereits aufgrund gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 
 

B1-7.10  Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskriminierungen 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen 
Diskriminierungen. 
 
Versichert sind jedoch Ansprüche wegen einer Verletzung einer Vorschrift zum Schutz vor Benachteiligung, insbesondere aus dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz im Umfang von B1-6.52. 
 

B1-7.11 Produkthaftpflichtrisiko 
  
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, soweit diese durch vom Versicherungsnehmer  
 
a) hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse 
b) erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen  
 
verursacht wurden und der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die 
Leistungen ausgeführt hat, wenn sie über den Umfang des Versicherungsschutzes gemäß B1-6.19) hinausgehen. 
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Siehe hierzu aber Abschnitt B3 (Erweiterte Produkthaftpflicht). 
 

B1-7.12  Arzneimittel 
 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbrau-
cher abgegebene Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne 
des AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat. 
 

B1-7.13  Bergschäden, Schäden beim Bergbaubetrieb 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen  
 
a) Bergschäden im Sinne des § 114 BBergG, wenn hierdurch Grundstücke, deren Bestandteile und Zubehör beschädigt werden 
b) Schäden beim Bergbaubetrieb im Sinne des § 114 BBergG durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche 

sowie Kohlenstaubexplosionen. 
 

B1-7.14 Offshore  
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 
 

a) Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen, 
b) Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung und sonstigen Leistungen 

von, an oder im Zusammenhang mit Offshore-Anlagen, 
c) Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich für Offshore-Anlagen bestimmt waren. 
 
Offshore-Anlagen sind im Meer / vor der Küste gelegene Risiken (z. B. Ölplattformen, Bohrinseln, Pipelines, Windenergieanlagen). 
Der Offshore-Bereich beginnt an der Uferlinie bei mittlerem Hochwasser. 
 

B1-7.15  Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfügungen, höhere Gewalt 
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich 
 
a) auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder 
b) unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen  
 
beruhen. 

 
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
 

B1-7.16 Entschädigungen mit Strafcharakter („punitive damages“) 
 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages. 
 

B1-7.17  Französische „Garantie Décennale“ und gleichartige Bestimmungen 
 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach 
Artikel 1231-1 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 
 

B1-7.18 Abbruch- und Einreißarbeiten, Sprengungen 
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die entstehen bei 
 
a) Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht; 
b) Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis mit einem Radius von weniger als 150 m. 
 

B1-7.19 Tabak/Tabakprodukte 
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang stehen mit Tabak und/oder Tabakprodukten 
einschließlich Zubehör, Bestandteilen, Hilfsstoffen und/oder Komponenten für Tabak und/oder Tabakprodukten, E-Smoking, Was-
serpfeifen und dergleichen. 
 

B1-7.20  Elektronische Felder 
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Gesundheitsbeeinträchtigungen durch elektromagnetische Felder, die von Mobiltelefonen 
oder Mobilfunknetzen ausgehen. 

 
B1-8 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung) 

 
B1-8.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach Abschluss 

des Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort versichert. 
   

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzei-
gen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, 
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  
 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war. 
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Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe 
des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 
 

B1-8.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für  
 
a) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der 

Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen  
b) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen 
c) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen 
d) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versi-

chern sind. 
 
B1-8.4 Versehensklausel 
 

Ein rückwirkender Wegfall des Versicherungsschutzes gemäß B1-8.1 bei unterlassener Anzeige eines neuen Risikos findet nicht 
statt, wenn die Anzeige eines neuen Risikos versehentlich unterblieben ist. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich 
des Versäumnisses bewusst wird, unverzüglich die entsprechende Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag 
von Gefahreneintritt an zu entrichten.  
 
Diese Deckungserweiterung gilt nicht für die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (siehe Abschnitt B2 unter B2-1) und die Umwelt-
schadens-Basisversicherung (siehe Abschnitt B2 unter B2-2). 
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Abschnitt B2  Umweltrisiko 
 
Der Versicherungsschutz umfasst Schäden durch Umwelteinwirkungen (Umwelthaftpflicht-Risiko B2-1) sowie Umweltschäden ge-
mäß Umweltschadensgesetz (Umweltschadens-Risiko B2-2). 
 
Ein Schaden im Sinne der Versicherung nach B2-1 entsteht durch Umwelteinwirkungen, wenn er durch Stoffe, Erschütterungen, 
Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen verursacht wird, die sich in Boden, Luft oder 
Wasser ausgebreitet haben. 
 
Ein Umweltschaden im Sinne der Versicherung nach B2-2 ist eine 
 
a) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,  
b) Schädigung der Gewässer,  
c) Schädigung des Bodens 
 
gemäß Umweltschadensgesetz. 

 
B2-1  Umwelt-Haftpflichtversicherung 

 
B2-1.1 Versichertes Risiko 
 
B2-1.1.1 Umwelt-Basisrisiko, Umweltregressrisiko und sonstige Umweltrisiken (ohne umweltgefährliche Anlagen) 

 
B2-1.1.1.1 Versichert ist im Umfang von Abschnitt B1 – abweichend von B1-7.9 – und den nachfolgenden Bestimmungen (B2-1) die gesetzli-

che Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkung, soweit die Umwelt-
einwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter B2-1.1.2 und B2-1.1.3 fallen.  
 
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für  
 
a) Personen-, Sach- oder sich daraus ergebende Vermögensschäden;  
b) Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch Sachschäden entstanden sind, soweit es sich handelt um Schäden aus 

der Verletzung 
- von Aneignungsrechten,  
- des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb,  
- von wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen.  

 
Diese Vermögensschäden werden wie Sachschäden behandelt. 
 
Die Regelung zu Vermögensschäden in B1-6.20 findet keine Anwendung. 

  
B2-1.1.1.2 Versicherungsschutz besteht auch, wenn  

 
a) gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Bo-

den, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein; 
b) Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 
 

  Dies gilt auch für Ansprüche nach anderen nationalen Umsetzungsgesetzen, die auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
basieren. 
 

B2-1.1.1.3  Umwelthaftpflicht-Regressdeckung 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demon-
tage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß B2-1.1.2 und B2-1.1.3 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen be-
stimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist (Umweltregressrisiko). 

 
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden unter den in B2-1.4 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer 
ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen können. 
 
Die Ziffer B1-17.11 findet insoweit keine Anwendung. 

 
B2-1.1.1.4  Mitversichert sind mobile Anlagen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG-Anlagen) 
 
B2-1.1.1.5  Kleingebinde 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Klein-
gebinden (Fässer, Kanister, Flaschen etc.) mit einem Fassungsvermögen bis 500 Liter je Einzelgebinde und einer Gesamtlager-
menge bis 5.000 Liter. 
 

B2-1.1.1.6 Fettabscheider, Benzin- und Ölabscheider 
 

Mitversichert sind Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder das Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer 
oder das Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers ver-
ändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). 
 
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Betrieb von  
 
a) Fettabscheidern, 
b) Benzin- und Ölabscheidern 
 
Einschließlich der Schäden durch Abwässer aus diesen Anlagen. 
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B2-1.1.2 Heizöl-, Benzin-, oder Gastank (Stationäre WHG-Anlagen Deckung bis 30.000 l, bei Gastanks bis 3 Tonnen) 
 
B2-1.1.2.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden 

durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer) für die Risiken gemäß B2-1.1.7.2. Der Ausschluss nach 
B1-7.9 bleibt unberührt. 

 
Mitversichert sind Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind – abweichend von 
B1-6.20 – ausschließlich soweit es sich um Schäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder –befugnissen handelt. Sie werden wie Sachschäden 
behandelt. 
Im Umfang der gemäß B2-1.1.2 versicherten Risiken sind eingeschlossen gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, 
welche entstehen durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch, 
Ruß, Staub u. dgl.). 

 
B2-1.1.2.2       Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber eines oder mehrerer auf dem Betriebsgrundstück 

fest installierten Heizöl-, Benzin- oder Gastanks mit einem Gesamtfassungsvermögen bis zu 30.000 Litern bzw. 3 to. bei Gastanks. 
 
Nicht versichert sind solche WHG-Anlagen, die im Anhang 1 oder 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen) aufgeführt sind oder die 
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) oder dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) genehmigungs- bzw. planfest-
stellungsbedürftig sind.  
 
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusam-
menhang mit der versicherten Anlage in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht 
oder eingeleitet zu sein. 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in 
Abwasser und mit diesem in Gewässer gelangen. 
 

B2-1.1.3  Sonstige umweltgefährliche Anlagen (nur bei besonderer Vereinbarung) 
 
 Der Versicherungsschutz für die in B2-1.1.3.2 genannten Risikobausteine besteht nur, sofern im Versicherungsschein aus-

drücklich vereinbart: 
 
B2-1.1.3.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden 

durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer) für die gemäß B2-1.1.3.2 in Versicherung gegebenen 
Risiken. Der Ausschluss nach B1-7.9 (2) bleibt unberührt. 

 
Mitversichert sind Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind – abweichend von 
B1-6.20 – ausschließlich soweit es sich handelt um Schäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerich-
teten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden 
behandelt. 
 
Im Umfang der gemäß B2-1.1.3.2 in Versicherung gegebenen Risiken sind eingeschlossen gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen 
Sachschäden, welche entstehen durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit, von Nieder-
schlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.). 

 
B2-1.1.3.2       Sofern im Versicherungsschein vereinbart, sind versichert: 
 

a) Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen). 
b) Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) oder dem Kreislaufwirtschafts-

gesetz (KrWG) genehmigungs- bzw. planfeststellungsbedürftig sind, soweit es sich nicht um UmweltHG-Anlagen handelt 
(sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 

c) Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen/Pflichtversicherung). 
 
Versicherungsschutz besteht auch, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammen-
hang mit versicherten Anlagen gemäß (a) bis (c) in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese 
eingebracht oder eingeleitet zu sein 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in 
Abwasser und mit diesem in Gewässer gelangen. 
 

B2-1.2  Neue Risiken, Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Risikos 
 

Der Versicherungsschutz für neue Risiken im Rahmen von B2-1.1.3 bedarf – abweichend von B1-8 – besonderer Vereinbarung; 
hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der versicherten Risiken. 
 

B2-1.3 Versicherungsfall 
 

Versicherungsfall ist – abweichend von B1-3.1 – die nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens, Sachschadens oder 
eines gemäß B2-1.1.2.1 Abs.2 und B2-1.1.3.1 Abs.2 mitversicherten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonsti-
gen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 
sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit 
zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 
 

B2-1.4 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 
 

B2-1.4.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,  
 

a) nach einer Störung des Betriebes oder 
b) aufgrund behördlicher Anordnung 
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 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintreten-

den Personen-, Sach- oder gemäß B2-1.1.2.1 Abs.2 und B2-1.1.3.1 Abs.2 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung 
der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich 
der frühere Zeitpunkt ist.  

 
B2-1.4.2  Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne von B2-1.4.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen 

unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvor-
nahme durch die Behörde ausgeführt werden. 

 
B2-1.4.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,  

 
a) dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzu-

zeigen und 
b) alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, 

den Schadenseintritt zu verhindern oder den Schadensumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß 
Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen oder 

c) sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 
 

B2-1.4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in B2-1.4.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für 
Aufwendungen gemäß B2-1.4 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt. 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in B2-1.4.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

 
Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist. 
 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die 
für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im 
Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich 
gemindert hat. 
 

B2-1.4.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu 25% der für 
sonstige Schäden vereinbarten Deckungssumme je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung und je Versicherungsjahr 
ersetzt.  
 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die 
für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im 
Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich 
gemindert hat. 
 

B2-1.4.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von B2-1.4.1 decken – zur 
Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen 
(auch gemietete, gepachtete, geleaste und dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder 
Besitz des Versicherungsnehmers standen. 

 
 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten 

Personen-, Sach- oder gemäß B2-1.1.1 Abs. 2 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder 
Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintre-
tende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

 
B2-1.5 Besondere Ausschlüsse zur Umwelt-Haftpflichtversicherung 
 

Falls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind – ergänzend zu B1-7 – 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen: 
 

B2-1.5.1  Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein 
Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen. 

 
B2-1.5.2  Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen 

entstehen. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der 
schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht 
erkennen musste. 
 

B2-1.5.3  Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden (siehe aber B2-1.7.3). 
 

B2-1.5.4  Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte bean-
tragt werden können. 

B2-1.5.5  Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung, 
 
a) die von einem Grundstück des Versicherungsnehmers ausgeht, das bereits vor Beginn des Vertrages mit schädlichen Stoffen 

belastet war, 
b) die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt 

oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren. 
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B2-1.5.6  Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen. 
 
B2-1.5.7  Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder 

sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 
 
B2-1.5.8  Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung entstehen. 
 
B2-1.5.9  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass 

sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 
 
B1-2.4 findet keine Anwendung. 

 
B2-1.5.10  Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass 

sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Ge-
brauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Repara-
turen bewusst nicht ausführen.  

 
B1-2.4 findet keine Anwendung. 

 
B2-1.5.11  Ansprüche wegen genetischer Schäden. 

 
B2-1.5.12  Ansprüche  
 

a) wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren 
Bestandteile und Zubehör. 

 
Dies gilt nicht für Ansprüche wegen Schäden aus der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erdwärmenutzung bis zu einer 
Tiefe von 400 m (oberflächennahe Geothermie); 
 
b) wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durchschlagende Wetter-, Wasser- und Kohlensäureein-

brüche sowie Kohlenstaubexplosionen. 
 

B2-1.5.13  Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens. 
 

Dies gilt nicht für Ansprüche wegen derartiger Schäden, die entstehen im Zusammenhang mit 
 

a) der Durchführung von Bauleistungen und Abbrucharbeiten 
b) der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erdwärmenutzung bis zu einer Tiefe von 400 m (oberflächennahe Geother-

mie). 
 

B2-1.5.14  Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
B2-1.6 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbeteiligung) 

 
B2-1.6.1  Risiken gemäß B 2-1.1.1 und B2-1.1.2. 
 
B2-1.6.1.1  Es besteht Versicherungsschutz im Rahmen der im Versicherungsschein vereinbarten Versicherungssummen und Höchstersatz-

leistungen für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
 
B2-1.6.1.2  Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die angegebenen Versicherungssummen die Höchstgrenze bei jedem Versi-

cherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 
 

Abweichend von B1-5.3 gelten mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle 
 
a) durch dieselbe Umwelteinwirkung, 
b) durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkun-

gen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, unabhän-
gig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als einge-
treten gilt. 

 
Sofern Versicherungsschutz auch für sonstige umweltgefährliche Anlagen vereinbart wird, gelten sowohl für diese Anlagen als auch 
für die stationären WHG-Anlagen die Regelungen in B2-1.6.2. 

B2-1.6.2  Sonstige umweltgefährliche Anlagen 
 
B2-1.6.2.1  Als Versicherungssumme gilt je Versicherungsfall pauschal für Personen-, Sach- sowie mitversicherte Vermögensschäden die im 

Versicherungsschein gesondert ausgewiesene Versicherungssumme. 
 

Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres. 
 

B2-1.6.2.2  Die Regelung gemäß B2-6.1.1.2 gilt entsprechend. 
B2-1.6.2.3  Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die auf 
 

a) derselben Ursache oder 
b) den gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, beruhen, 

Versicherungsschutz sowohl nach dieser Umwelthaftpflichtversicherung als auch nach einer Betriebs-Haftpflichtversicherung, 
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so besteht für jeden dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz nur im Rahmen der für ihn vereinbarten Versicherungs-
summe. 

 
Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher Versicherungssumme diese maximal einmal zur Verfügung.  
 
Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht unter Berücksichtigung der Zuordnung gemäß Satz 1 für alle Versicherungsfälle 
maximal die höhere Versicherungssumme zur Verfügung. 
 

B2-1.7  Nachhaftung, Rückwärtsdeckung 
 

Abweichend von B2-1.3 gilt: 
 

B2-1.7.1  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündi-
gung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder 
gemäß B2-1.1.1 Abs. 2 mitversicherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, 
aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 

  
a) Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 10 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an-

gerechnet. 
b) Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsver-

hältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Ver-
sicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 

 
Dies gilt entsprechend für den Fall, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise 
wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist. 
 

B2-1.7.2  Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen Betrieb und/oder seine Lieferung vollständig und endgültig einstellt und zu 
diesem Zeitpunkt diese Umwelthaftpflichtversicherung ebenfalls erlischt, gilt: 

 
Abweichend von B2-1.7.1 endet die Nachhaftung für versicherte Umweltrisiken 5 Jahre nach Ablauf dieses Vertrages. 
 
Voraussetzung für diese Erweiterung der Nachhaftung ist jedoch, dass 

 
a) bis zur Einstellung des Betriebs die Versicherung beim Münchener Verein aufrechterhalten bleibt und 
b) der Betrieb endgültig aufgelöst wird. 

   
Bei Übergang des Betriebs z. B. durch Verkauf oder Umwandlung verliert diese Deckungserweiterung ihre Gültigkeit. 
 

B2-1.7.3  Bei einem Versichererwechsel besteht – abweichend von B1-3.2.1 und B2-1.5.3 – der Versicherungsschutz auch für solche ansons-
ten versicherte Personen-, Sach- oder gemäß B2-1.1.1 Abs. 2 mitversicherte Vermögensschäden, die während der Wirksamkeit der 
unmittelbaren Vorversicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Vorversicherungsverhältnisses noch nicht 
festgestellt waren. 

 
B2-1.7.3.1  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass diese Schäden erst nach Ablauf der im Vorversicherungsvertrag vereinbarten 

Nachhaftungsfrist festgestellt wurden und über die Vorversicherung aus diesem Grund nicht mehr versichert sind (Rückwärtsversi-
cherung). 

 
B2-1.7.3.2  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist ferner das lückenlose Bestehen der Versicherungsverträge seit dem Eintritt des 

Personen-, Sach- oder mitversicherten Vermögensschadens. 
 
B2-1.7.3.3  Versicherungsschutz wird nach dem Umfang und bis zur Höhe der Versicherungssumme/ Höchstersatzleistung des Vorvertrages 

gewährt. Es gilt der Selbstbehalt dieses Vertrages. Sollten der Versicherungsumfang und die Versicherungssumme/Höchstersatz-
leistung des Vorvertrages weitergehend sein, als die dieses Vertrages, ist der Versicherungsschutz auf den Umfang und die Versi-
cherungssumme/Höchstersatzleistung dieses Vertrages begrenzt. 

 
B2.1.7.3.4  Versicherungsfälle, die im Rahmen dieser Rückwärtsversicherung reguliert werden, werden dem ersten Versicherungsjahr dieses 

Vertrages zugeordnet und auf die Versicherungssumme/Höchstersatzleistung des ersten Versicherungsjahres angerechnet. 
 
B2-1.8  Versicherungsfälle im Ausland durch Anlagen 
 
B2-1.8.1  Versichert sind teilweise abweichend von und ergänzend zu B1-6.24.1 im Ausland eintretende Versicherungsfälle, die auf den Be-

trieb einer im Inland gelegenen versicherten Anlage zurückzuführen sind. 
 
B2-1.8.2  Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden – abweichend von B1-5.5 – die Aufwendungen des Versicherers für Kos-

ten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, 
Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. Vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages. 

 
B2-2  Versicherung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) (Umweltschadenrisiko) 

 
B2-2.1 Versichertes Risiko – Grunddeckung 

 
Versichert ist – abweichend von B1-3.1.1 – die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß 
Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltschäden. 
 
Ein Umweltschaden ist eine 
 
a) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 
b) Schädigung der Gewässer (einschließlich Grundwasser), 
c) Schädigung des Bodens. 
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Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Er-
stattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es 
nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen 
wird. 
 
Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die auch 
ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender 
nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche-
rungsnehmer geltend gemacht werden könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche besteht im Rahmen von Abschnitt 
B1. 
 

B2-2.2  Umfang der Versicherung 
 

Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein aufgeführten Risiken und Tätigkeiten. 
Versicherungsschutz besteht für die unter B2-2.2.1 bis B2-2.2.8 aufgeführten Risikobausteine. Versichert sind hierbei aus-
schließlich Anlagen, für die im Rahmen dieses Versicherungsvertrages auch das Umwelthaftpflichtrisiko versichert ist. 
 

B2-2.2.1  Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzula-
gern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 zum Um-
weltHG aufgeführt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer. 

 
B2-2.2.2  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UmweltHG (UHG-Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen, 

Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer. 
 

B2-2.2.3  Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige-
pflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). Ausge-
nommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer und Schäden durch Abwässer. 

 
B2-2.2.4  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein 

Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versi-
cherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). 

 
B2-2.2.5  Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UmweltHG (UHG-Anlagen). 
 
B2-2.2.6  Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß B2-2.2.1 bis B2-2.2.5 

oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen 
ist. 

 
B2-2.2.7  Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von B2-2.2.6 umfasst sind, nach Inverkehrbringen. 
 
B2-2.2.8 sonstige Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter B2-2.2.1 bis 

B2-2.2.7 fallen, unabhängig davon, ob diese Risikobausteine vereinbart wurden oder nicht. 
 
B2-2.3  Betriebsstörung 
 
B2-2.3.1  Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während 

der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsneh-
mers oder des Dritten sind (Betriebsstörung). 

 
B2-2.3.2  Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen von B2-2.2.7 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch herge-

stellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen von B2-2.2.8 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung 
oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter im Sinne von B2-2.2.7. Versicherungsschutz besteht in den Fällen der 
Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser 
Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der 
Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

 
B2-2.3.3  Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen von B2-2.2.8 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Tätig-

keiten auf fremden oder eigenen Grundstücken. 
 
B2-2.4  Versicherte Kosten 
 

Hinsichtlich der Sanierungs- und Kostentragungspflichten gelten die Regelungen nach B1-4 entsprechend. 
 
Versichert sind im Rahmen des in B1-4 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-, 
Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten: 
 

B2-2.4.1  für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewässern (einschließlich Grundwasser)  
 
a) die Kosten für die „primäre Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/o-

der beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurückversetzen; 
b) die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder 

Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wie-
derherstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt; 

c) die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Res-
sourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die 
primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen 
sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen für 
andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären bzw. der ergänzenden Sanierung 
ihre Wirkung nicht entfaltet haben. 
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Die Kosten für die Ausgleichssanierung sind in Höhe von 25% der im Versicherungsvertrag für die Umweltschadensversicherung 
vereinbarten Versicherungssumme und Jahreshöchstersatzleistung versichert. 
 

B2-2.4.2  für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, dass 
die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Be-
rücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein er-
hebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt. 

B2-2.4.3  Die unter B2-2.4.1 und B2-2.4.2 genannten Kosten für Umweltschäden, die auf Grundstücken des Versicherungsnehmers gemäß 
B2-2.9.1 eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert. Schäden am Grundwasser bleiben hiervon unberührt. 

 
B2-2.5  Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen) 
 
B2-2.5.1  Für Risiken gemäß B2-2.2.2, B2-2.2.3 und B2-2.3.5 besteht kein Versicherungsschutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der 

Versicherungsschutz umfasst aber mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der versicherten Risiken. 
 

B2-2.5.2  Für Risiken gemäß B2-2.2.6 bis B2-2.2.8 umfasst der Versicherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungs-
pflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen. 

 
B2-2.5.3  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass 

neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. 

 
Der Versicherer ist jedoch berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.  
 

B2-2.6  Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung) 
 
Abweichend von B1-8 gilt: 

 
B2-2.6.1  Für Risiken gemäß B2-2.2.2, A2-2.2.3 und B2-2.2.5, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, bedarf der 

Versicherungsschutz besonderer Vereinbarung. 
 
B2-2.6.2  Für Risiken gemäß B2-2.2.6 bis B2-2.2.8, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, besteht Versicherungs-

schutz im Rahmen des Vertrages sofort bis zur Höhe gemäß B2-2.6.2.3. 
 
B2-2.6.2.1  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzei-

gen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. 
 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war. 
 

B2-2.6.2.2  Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe 
des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

 
B2-2.6.2.3  Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist auf die Höhe von 50 % der im Versicherungsschein für die Umweltschadensversiche-

rung vereinbarten Versicherungssumme und Jahreshöchstersatzleistung begrenzt. 
 
B2-2.6.2.4  Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß B2-2.6.2.1 bis B2-2.6.2.3 gilt nicht für Risiken 

 
a) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulas-

sungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen 
b) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen 
c) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen 
d) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 
 

B2-2.7  Versicherungsfall 
 

Versicherungsfall ist – abweichend von B1-3.1.1 – die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltschadens durch den Versiche-
rungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Ver-
sicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens 
oder eine Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war. 
 

B2-2.8  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
 
B2-2.8.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, soweit mitversichert, 

 
a) für die Versicherung nach den Risikobausteinen B2-2.2.1 bis B2-2.2.5 nach einer Betriebsstörung; 
b) für die Versicherung nach Risikobaustein B2-2.2.6 nach einer Betriebsstörung bei Dritten; 
c) für die Versicherung nach Risikobaustein B2-2.2.7 nach einer Betriebsstörung bei Dritten – in den Fällen gemäß B2-2.3.2 auch 

ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung; 
d) für die Versicherung nach Risikobaustein B2-2.2.8 nach einer Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder Dritten – in 

den Fällen gemäß B2-2.3.2 und B2-2.3.3 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung; 
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Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit versichert des Dritten gemäß (b) bis (d) – für Maßnahmen zur Abwendung 
oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördli-
che Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist. 
 

B2-2.8.2  Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen im Sinne von B2-2.8.1 werden unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder 
im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden. 

 
B2-2.8.3  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
 
B2-2.8.3.1  dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen 

und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, 
den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider-
spruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen oder 

 
B2-2.8.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 
 
B2-2.8.4  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in B2-2.8.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für 

Aufwendungen gemäß B2-2.8 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt. 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in B2-2.8.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
 
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist. 
 

B2-2.8.5  Aufwendungen sind in Höhe von 25 % der im Versicherungsschein für die Umweltschadensversicherung vereinbarten Versiche-
rungssumme und Jahreshöchstersatzleistung versichert. 

 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die 
für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im 
Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich 
gemindert hat. 
 

B2-2.8.6  Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von Ziffer B2-2.8.1 decken 
– zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch 
gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Ver-
sicherungsnehmers standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat. 
 
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Um-
weltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt 
werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 
 

B2-2.9  Besondere Ausschlüsse für Umweltschäden 
 

Falls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind – ergänzend zu B1-7 – 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen Pflichten und Ansprüche wegen Schäden: 
 

B2-2.9.1  die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des Versicherungs-
nehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wur-
den. Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume handelt. 

 
B2-2.9.2  infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens. 
 

Dies gilt nicht für Pflichten und Ansprüche wegen derartiger Schäden, die entstehen im Zusammenhang mit 
 
a) der Durchführung von Bauleistungen und Abbrucharbeiten 
b) der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erdwärmenutzung bis zu einer Tiefe von 400 m (oberflächennahe Geother-

mie). 
 
Nicht versichert bleiben Pflichten und Ansprüche wegen Schäden aus dem Betrieb von sonstigen Anlagen im Sinne von B2-2.2.1 
bis B2-2.2.5. 
 
Versicherungsschutz besteht insoweit je Versicherungsfall sowie für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres im Rahmen 
der vereinbarten Versicherungssumme, höchstens jedoch in Höhe von 5.000.000 Euro. 
 

B2-2.9.3  die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind (siehe aber B2-2.11.3). 
 
B2-2.9.4  die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in 

Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren. 
 
B2-2.9.5  die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, 

verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, 
soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen. 

 
B2-2.9.6  die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 
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B2-2.9.7  durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-
, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestim-
mungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in 
andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen. 

 
B2-2.9.8  die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

 
B2-2.9.9  infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmi-

gung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich 
genehmigt ist. 

 
B2-2.9.10  aus Eigentum, Besitz oder Betrieb einer Rekultivierungsmaßnahme, von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfäl-

len und sonstigen Deponien. 
 
B2-2.9.11  soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den 

Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen, oder an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.  

 
B1-2.4 findet keine Anwendung. 

 
B2-2.9.12  soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den 

Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu 
befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.  

 
B1-2.4 findet keine Anwendung. 

 
B2-2.9.13  durch Bergbaubetrieb im Sinne d. BBergG. 

 
Dies gilt nicht für Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden aus der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erdwärmenutzung 
bis zu einer Tiefe von 400 m (oberflächennahe Geothermie). 
 
Versicherungsschutz besteht insoweit je Versicherungsfall sowie für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres im Rahmen 
der vereinbarten Versicherungssumme, höchstens jedoch in Höhe von 5.000.000 Euro. 
 

B2-2.9.14  die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
B2-2.9.15  soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche Verpflichtung des 

Versicherungsnehmers hinausgehen. 
 
B2-2.9.16  durch den Betrieb von Kernenergieanlagen. 
 
B2-2.10  Versicherungssummen, Höchstersatzleistung, Serienschadenklausel 
 
B2-2.10.1  Sofern im Versicherungsschein nicht etwas anderes vereinbart wird, besteht Versicherungsschutz je Versicherungsfall sowie für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres im Rahmen einer gesonderten Versicherungssumme in Höhe der für sonstige Schä-
den (Sach- und Vermögensschäden) vereinbarten Versicherungssumme, höchstens jedoch in Höhe von 5.000.000 Euro. 

 
B2-2.10.2  Abweichend von B1-5.3 gelten mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle 
 

a) durch dieselbe Einwirkung auf die Umwelt, 
b) mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, 
c) mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen den gleichen Ursa-

chen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, oder 
d) die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, 

der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt. 
 

B2-2.11  Nachhaftung und Rückwärtsversicherung 
 
Abweichend von B2-2.7 gilt: 

 
B2-2.11.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündi-

gung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 

 
a) Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses ange-

rechnet. 
b) Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsver-

hältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Ver-
sicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 

 
Dies gilt entsprechend für den Fall, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise 
wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist. 
 

B2-2.11.2  Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen Betrieb und/oder seine Lieferung vollständig und endgültig einstellt und zu 
diesem Zeitpunkt die Umweltschadensversicherung ebenfalls erlischt, gilt: 

 



 

3352402/00 (01/2023)                                                                                                    Seite 41 von 53 

Abweichend von B2-2.11.1 endet die Nachhaftung für versicherte Umweltschäden 5 Jahre nach Ablauf dieses Vertrages. 
 
Voraussetzung für diese Erweiterung der Nachhaftung ist jedoch, dass 
 
a) bis zur Einstellung des Betriebs die Versicherung beim Münchener Verein aufrechterhalten bleibt und 
b) der Betrieb endgültig aufgelöst wird. 

 
Bei Übergang des Betriebs z. B. durch Verkauf oder Umwandlung verliert diese Deckungserweiterung ihre Gültigkeit. 
 

B2-2.11.3  Bei einem Versichererwechsel besteht – abweichend von B1-3.2.1 und B2-2.9.3 – Versicherungsschutz auch für solche ansonsten 
versicherte Umweltschäden, die während der Wirksamkeit der unmittelbaren Vorversicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt 
der Beendigung des Vorversicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren. 

 
B2-2.11.3.1  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass diese Schäden erst nach Ablauf der im Vorversicherungsvertrag vereinbarten 

Nachhaftungsfrist festgestellt wurden und über die Vorversicherung aus diesem Grund nicht mehr Versichert sind (Rückwärtsversi-
cherung). 

 
B2-2.11.3.2  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist ferner das lückenlose Bestehen der Versicherungsverträge seit dem Eintritt des 

Umweltschadens. 
 
B2-2.11.3.3  Versicherungsschutz wird nach dem Umfang und bis zur Höhe der Versicherungssumme/Höchstersatzleistung des Vorvertrages 

gewährt. Es gilt der Selbstbehalt dieses Vertrages. Sollten der Versicherungsumfang und die Versicherungssumme/Höchstersatz-
leistung des Vorvertrages weitergehend sein, als die dieses Vertrages, ist der Versicherungsschutz auf den Umfang und die Versi-
cherungssumme/Höchstersatzleistung dieses Vertrages begrenzt. 

 
B2-2.11.3.4  Versicherungsfälle, die im Rahmen dieser Rückwärtsversicherung reguliert werden, werden dem ersten Versicherungsjahr dieses 

Vertrages zugeordnet und auf die Versicherungssumme/Höchstersatzleistung des ersten Versicherungsjahres angerechnet. 
 
B2-2.12  Versicherungsfälle im Ausland 

 
B2-2.12.1  Versichert sind teilweise abweichend von und ergänzend zu B1-6.24, 

 
a) im Umfang dieses Versicherungsvertrages, 
b) im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG), 
c) auf Grundlage nationaler Umsetzungsgesetze, 
d) jedoch nicht über den Umfang der vorgenannten EU-Richtlinie hinaus,  
 
eintretende Versicherungsfälle, soweit diese zurückzuführen sind auf 
 
a) den Betrieb einer versicherten Anlage im Inland oder eine versicherte Tätigkeit im Inland im Sinne von B2-2.2.1 bis A2-2.2.8. 

Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne von B2-2.2.6 und B2-2.2.7 nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersicht-
lich für das Ausland bestimmt waren; 

b) die Planung, Herstellung, Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von B2-2.2.6 oder Erzeugnissen im Sinne von B2-2.2.7, 
auch wenn diese für das Ausland bestimmt waren; 

c) die Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß B2-2.2.6, auch wenn diese im Ausland 
erfolgen; 

d) die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß B2-2.2.8, auch wenn diese im 
Ausland erfolgen. 

 
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch, sofern im Ausland landesrechtliche Bestimmungen eine Versicherungspflicht auf Grund-
lage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie vorsehen. 
 

B2-2.12.2  Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von B2-2.1 – auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umset-
zungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) nicht überschreiten. 

 
B2-2.13  Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen 

 
Abweichend von Teil A3-3.2 gilt: 

 
B2-2.13.1  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn 

noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wurden. 
 
B2-2.13.2  Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über: 

 
a) seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die zuständige Behörde, 
b) behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsneh-

mer 
c) die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder 

Sanierung eines Umweltschadens 
d) den Erlass eines Mahnbescheids 
e) eine gerichtliche Streitverkündung 
f) die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens. 
 

B2-2.13.3  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versi-
cherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheits-
gemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 
nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 
Schriftstücke übersandt werden. 
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B2-2.13.4  Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen. 
 
B2-2.13.5  Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer 

fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 
 
B2-2.13.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem 

Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen 
Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle 
erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 
B2-2.14  USV-Zusatzbaustein 1 
 
B2-2.14.1  Abweichend von B2-2.9.1 besteht im Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprü-

che wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
 
a) an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im 

Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder wa-
ren, 

b) an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen 
ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen. Für darüberhinausgehende Pflich-
ten oder Ansprüche für Schäden an diesen Böden kann Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrages und 
von B2-2.15 (Zusatzbaustein 2) vereinbart werden. 

c) an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemie-
tet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren. 
 

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, die vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen sind oder waren, findet B2-2.1 letzter Absatz, dann keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer 
Behörde in Anspruch genommen wird. Das gleiche gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf Grund-
lage des Umweltschadensgesetzes entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in 
Anspruch genommen wird. 

 
Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht 
abweichend von B2-2.5 und B2-2.6 kein Versicherungsschutz. 
 

B2-2.14.2  Nicht versicherte Tatbestände 
 
Die in B1-7 und B2-2.9 genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung. Falls im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt: 
 
Nicht versichert sind: 

 
B2-2.14.2.1  Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 

standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer 
Explosion, eines Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung 
oder den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung oder Vernichtung von 
Erdreich. 

 
Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine entsprechende Sach-/Feuerversicherung vereinbart wer-
den. 

 
B2-2.14.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen. 
 
B2-2.14.2.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz bean-

spruchen kann. 
 
B2-2.14.3  Versicherungssummen, Jahreshöchstersatzleistung 

 
Sofern im Versicherungsschein nicht etwas anderes vereinbart wird, besteht Versicherungsschutz je Versicherungsfall sowie für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres im Rahmen einer gesonderten Versicherungssumme in Höhe der für sonstige Schä-
den (Sach- und Vermögensschäden) vereinbarten Versicherungssumme, in Höhe von 500.000 Euro. 

 
B2-2.15  USV-Zusatzbaustein 2 
 

Falls besonders vereinbart, gilt: 
 
B2-2.15.1  Abweichend von B2-2.9.1 und über den Umfang des Zusatzbausteins 1 (B2-2.14) hinaus besteht im Rahmen und Umfang dieses 

Vertrages Versicherungsschutz für weitergehende Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen schädlicher Boden-
veränderungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz, wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter 
oder Entleiher des Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war. 

 
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schädlichen Bodenveränderungen, die unmittelbare Folge einer plötzlichen 
und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störungen des bestimmungsgemäßen Be-
triebes des Versicherungsnehmers sind. Ziffer B2-2.3.2 findet keine Anwendung, 
 
Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens ist oder war, findet B2-2.1, letzter 
Absatz, keine Anwendung. 
 
Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grundstücke. 
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Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht 
abweichend von B2-2.5 und B2-2.6 kein Versicherungsschutz. 

 
B2-2.15.2  Versicherte Kosten 

 
In Ergänzung zu Ziffer B2-2.4.2 sind die dort genannten Kosten für die Sanierung von Schädigungen des Bodens auch dann mitver-
sichert, soweit von diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen.  
 
Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungsnehmer nach einer Betriebsstörung 
 
a) aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder 
b) diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet wurden. 
 

B2-2.15.3  Nicht versicherte Tatbestände 
 

B2-2.15.3.1  Nicht versichert sind Kosten im Sinne von B2-2.15.2, soweit die Schädigung des Bodens des Versicherungsnehmers die Folge 
einer Betriebsstörung beim Dritten ist. 

 
B2-2.15.3.2  Die in B1-7, A2-2.9 und B2-2.14.2 genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung. 

 
B2-2.15.4 Versicherungssummen, Jahreshöchstersatzleistung 

 
Sofern im Versicherungsschein nicht etwas anderes vereinbart wird, besteht Versicherungsschutz je Versicherungsfall sowie für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres im Rahmen einer gesonderten Versicherungssumme in Höhe der für sonstige Schä-
den (Sach- und Vermögensschäden) vereinbarten Versicherungssumme, in Höhe von 500.000 Euro. 
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Abschnitt B3  Erweiterte Produkthaftpflicht 
 

Der Versicherungsschutz für Produkthaftpflichtrisiken richtet sich nach den folgenden besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen. 

Soweit diese besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen keine besonderen Regelungen vorsehen, finden Teil A und B1 
Anwendung. 

 
B3-1 Gegenstand der Versicherung 
 

Versichert ist die erweiterte Produkthaftpflicht im Sinn von B3-4 in dem im Versicherungsvertrag vereinbarten Umfang.  
 
Mitversichert sind Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind, abweichend von B1-
6.20 ausschließlich dann, wenn dies in den nachfolgenden Regelungen ausdrücklich bestimmt ist. 
 
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung von 
 
a) Kraft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen, Containern sowie deren Ladung. 
b) Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder sonstigen Zwecken befinden 

oder befunden haben. 
 

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, 
die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat. 
 

B3-2 Versichertes Risiko 
 
B3-2.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den im Antrag bzw. Fragebogen genannten Produktion-, Tätigkeits- und Leistungsum-

fang. 
 
B3-2.2 Im Rahmen dieses Risikos sind mitversichert Ansprüche wegen Schäden aus der Vergabe von Leistungen an Dritte (Subunterneh-

mer). 
 

Nicht versichert bleibt die Haftpflicht der Subunternehmer selbst und deren Betriebsangehörige. 
 

B3-3 Mitversicherte Personen 
 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
 

B3-3.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicher-
ten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft; 

 
B3-3.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen. Ausge-

schlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb 
des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 
B3-4 Erweiterte Produkthaftpflicht- Risikobausteine 
 
B3-4.1 Begriffsbestimmungen 
 

Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Er-
zeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. 
 
Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse 
sowie Falschlieferungen stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich. 
 
Mangelhaftigkeit im Sinne dieser Regelung ist die tatsächliche Mangelhaftigkeit, nicht der Mangelverdacht. 
 
Die Mitversicherung der Haftung aus Sachmängeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften im Rahmen der Betriebshaft-
pflichtversicherung findet auch auf Schäden gem. B3-4.2 ff. Anwendung. 
 

B3-4.2 Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden 
 
B3-4.2.1 Versichert sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in B3- 4.2.2 genannten Schäden infolge Mangelhaftigkeit 

von Gesamtprodukten Dritter, die durch eine aus tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht trennbare Verbindung, Vermi-
schung oder Verarbeitung von mangelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen mit anderen Produkten entstanden sind. 

 
B3-4.2.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen 
 
B3-4.2.2.1  der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte; 
 
B3-4.2.2.2  anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewendeter Kosten mit Ausnahme des Entgeltes für die mangelhaften Erzeug-

nisse des Versicherungsnehmers; 
 
B3-4.2.2.3    Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der Gesamtprodukte oder für eine andere Scha-

denbeseitigung. 
  

Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers 
zum Verkaufspreis der Gesamtprodukte (nach Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) steht; 
 
 



 

3352402/00 (01/2023)                                                                                                    Seite 45 von 53 

B3-4.2.2.4 weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes), weil die Gesamtprodukte nicht oder nur mit einem Preisnachlass ver-
äußert werden können. 

 
Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versiche-
rungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung der Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers für die Gesamtprodukte zu erzielen gewesen wäre; 
 

B3-4.2.2.5 dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten durch den Produktionsausfall, der aus der Mangelhaf-
tigkeit der Gesamtprodukte herrührt. Ansprüche wegen eines darüberhinausgehenden Schadens durch den Produktionsausfall sind 
nicht versichert. 

 
B3-4.3 Weiterverarbeitungs- und Weiterbearbeitungsschäden 
 
B3-4.3.1 Versichert sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in B3- 4.3.2 genannten Schäden infolge Weiterverarbeitung 

oder -bearbeitung mangelhaft hergestellter oder gelieferter Erzeugnisse, ohne dass eine Verbindung, Vermischung oder Verarbei-
tung mit anderen Produkten stattfindet. 

 
B3-4.3.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen 
 
B3-4.3.2.1 Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der mangelhaften Erzeugnisse mit Ausnahme des Entgeltes für die mangelhaf-

ten Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, sofern die verarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse unveräußerlich sind; 
 
B3-4.3.2.2  Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der weiterverarbeiteten oder bearbeiteten Erzeug-

nisse oder für eine andere Schadenbeseitigung. 

Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers 
zum Verkaufspreis der weiterverarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse (nach Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseiti-
gung) steht; 

 
B3-4.3.2.3  weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes), weil die weiterverarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse nicht oder 

nur mit einem Preisnachlass veräußert werden können. 

Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versiche-
rungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung der Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers nach Weiterverarbeitung oder -bearbeitung zu erwarten gewesen wäre. 

 
B3-4.4 Aus- und Einbaukosten 
 
B3-4.4.1 Versichert sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in B3-4.4.2 und B3-4.4.3 genannten Schäden infolge Man-

gelhaftigkeit von Gesamtprodukten Dritter, die durch den Einbau, das Anbringen, Verlegen oder Auftragen von mangelhaft herge-
stellten oder gelieferten Erzeugnissen entstanden sind. 

 
B3-4.4.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen 
 
B3-4.4.2.1 Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht jedoch von deren Einzelteilen), d. h. Kosten für das Ausbauen, Abneh-

men, Freilegen oder Entfernen mangelhafter Erzeugnisse und das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder Auftragen mangelfreier 
Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter. 

 
Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleiben die Kosten für die Nach- und Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse oder man-
gelfreier Produkte Dritter. 
 

B3-4.4.2.2 Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter mit Ausnahme solcher an den Erfüllungsort 
der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers. 

 
Sind die Kosten für den direkten Transport vom Versicherungsnehmer bzw. vom Dritten zum Ort des Austausches geringer als die 
Kosten des Transportes vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers zum Ort des Austausches, sind 
nur die Kosten des Direkttransportes versichert. 
 

B3-4.4.3 Ausschließlich für die in B3-4.4.2 genannten Kosten besteht in Erweiterung der B3-4.4.1 – und insoweit abweichend von B1-3.1.1 – 
Versicherungsschutz auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder zur Beseitigung eines Man-
gels des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von diesem oder seinem Abnehmer aufgewendet werden. 

 
B3-4.4.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn 
 
B3-4.4.4.1  der Versicherungsnehmer die mangelhaften Erzeugnisse selbst eingebaut oder montiert hat oder in seinem Auftrag, für seine Rech-

nung oder unter seiner Leitung hat einbauen oder montieren lassen; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass 
die Mangelhaftigkeit nicht aus dem Einbau, der Montage oder Montageleitung, sondern ausschließlich aus der Herstellung oder 
Lieferung resultiert; 

 
B3-4.4.4.2 sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß B3- 4.4.1 bis 4.4.3 auf Teile, Zubehör oder Einrichtungen von Kraft-, Schienen- 

oder Wasserfahrzeugen beziehen, soweit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder 
von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von oder den Einbau in Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen bestimmt wa-
ren. 

 
B3-4.4.5 Aus- und Einbaukosten beim Einzelteileaustausch und Reparaturkosten – nur soweit besonders beantragt und mitversichert - 
 

In Erweiterung zu B3- 4.4.1 - 4.4.3 besteht Versicherungsschutz auch für gesetzliche Ansprüche Dritter wegen 
 

B3-4.4.5.1 Kosten für den Austausch mangelhafter Einzelteile von Erzeugnissen des Versicherungsnehmers, die in Gesamtprodukte Dritter 
eingebaut, angebracht, verlegt oder aufgetragen worden sind (mit Ausnahme der Kosten für die Nach- und Neulieferung mangel-
freier Einzelteile); 
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B3-4.4.5.2 Kosten der Reparatur mangelhafter Erzeugnisse des Versicherungsnehmers im eingebauten Zustand; 
 
B3-4.4.5.3 Kosten für andere Mangelbeseitigungsmaßnahmen an mangelhaften Erzeugnissen des Versicherungsnehmers, die in Gesamtpro-

dukte Dritter eingebaut, angebracht, verlegt oder aufgetragen worden sind. 
 
B3-4.4.5.4 Im Falle des Austausches mangelhafter Einzelteile im Sinne der B3- 4.4.5.1 besteht Versicherungsschutz auch für die Kosten des 

Transportes nach- oder neugelieferter Einzelteile mit Ausnahme solcher an den Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Ver-
sicherungsnehmers. 

 
Sind die Kosten für den direkten Transport vom Versicherungsnehmer zum Ort des Austausches geringer als die Kosten des Trans-
portes vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers zum Ort des Austausches, sind nur die Kosten 
des Direkttransportes versichert. 
 

B3-4.4.5.5 Die Ausschlüsse gem. B3-4.4.4 finden auch in Fällen der B3-4.4.5 Anwendung. 
 
B3-4.4.6 Kann der Mangel des Gesamtproduktes durch verschiedene der in den B3-4.4.2, B3-4.4.3 und B3-4.4.5 genannten Maßnahmen 

beseitigt werden, besteht Versicherungsschutz nur in Höhe der günstigsten versicherten Kosten. 
 

Im Falle einer Reparatur oder anderen Mangelbeseitigungsmaßnahmen im Sinne der B3- 4.4.5.2 und 4.4.5.3 ersetzt der Versiche-
rer die daraus entstandenen Kosten darüber hinaus in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versiche-
rungsnehmers zum Verkaufspreis der Gesamt-produkte (nach Reparatur oder anderer Mangelbeseitigungsmaßnahme) steht. 
 

B3-4.5 Schäden durch mangelhafte Maschinen – nur soweit besonders beantragt und mitversichert - 
 
B3-4.5.1 Versichert sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in B3- 4.5.2 genannten Schäden infolge  

Mangelhaftigkeit von Produkten, die durch vom Versicherungsnehmer mangelhaft hergestellte, gelieferte, montierte oder gewartete 
Maschinen produziert, be- oder verarbeitet wurden. 
 
Falls folgendes zusätzliche Risiko versichert werden soll, kann durch besondere Vereinbarung der Versicherungsschutz im Versi-
cherungsschein oder in seinen Nachträgen wie folgt erweitert werden: 
 
Als Maschinen gelten auch Werkzeuge an Maschinen und Erzeugnisse der Steuer-, Mess- und Regeltechnik sowie Formen. 
 

B3-4.5.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen 
 
B3-4.5.2.1 der Beschädigung oder Vernichtung der mittels der Maschine hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte 
 
B3-4.5.2.2 anderer für die Herstellung, Be- oder Verarbeitung der Produkte nutzlos aufgewendeter Kosten 
 
B3-4.5.2.3  Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der mittels der Maschinen des Versicherungsneh-

mers hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte oder für eine andere Schadenbeseitigung 
 
B3-4.5.2.4 weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes), weil die mittels der Maschinen des Versicherungsnehmers 

hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden konnten 
 

B3-4.5.2.5 der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten infolge eines sich aus Mängeln der hergestellten, 
be- oder verarbeitenden Produkte ergebenden Produktionsausfalles. Ansprüche wegen eines darüberhinausgehenden Schadens 
durch den Produktionsausfall sind nicht versichert 

 
B3-4.5.2.6 weiterer Vermögensnachteile, weil die mittels der Maschinen des Versicherungsnehmers mangelhaft hergestellten, be- oder verar-

beiteten Produkte mit anderen Produkten verbunden, vermischt, verarbeitet (B3- 4.2) oder weiterverarbeitet oder -bearbeitet (B3- 
4.3), eingebaut, angebracht, verlegt oder aufgetragen (B3- 4.4) werden. Dieser Versicherungsschutz wird im Umfang der vorge-
nannten B3- 4.2 ff. gewährt. 

 
B3-4.6 Prüf- und Sortierkosten; Versicherungsschutz gemäß B3-4.2 bis B3-4.5 für Produkte mit Mangelverdacht – nur soweit besonders 

beantragt und mitversichert - 
 
B3-4.6.1     Besteht Versicherungsschutz nach den vorangehenden B3-4.2 ff., gilt: 
 

Versichert sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in B3-4.6.2 und B3-4.6.3 genannten Schäden infolge der 
Überprüfung von Produkten der Dritten auf Mängel, wenn die Mangelhaftigkeit einzelner Produkte bereits festgestellt wurde und 
aufgrund ausreichenden Stichprobenbefundes oder sonstiger nachweisbarer Tatsachen gleiche Mängel an gleichartigen Produkten 
zu befürchten sind. Die Überprüfung muss der Feststellung dienen, welche der Produkte mit Mangelverdacht tatsächlich mangelhaft 
sind und bei welchen dieser Produkte die nach den B3-4.2 ff. versicherten Maßnahmen zur Mangelbeseitigung erforderlich sind. 
Produkte im Sinne dieser Regelung sind solche, die aus oder mit Erzeugnissen des Versicherungsnehmers hergestellt, be- oder 
verarbeitet wurden. 
 

B3-4.6.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen Kosten der Überprüfung der Produkte mit Mangelverdacht. Zur Über-
prüfung gehört auch ein notwendiges Vorsortieren zu überprüfender und Aussortieren von überprüften Produkten sowie das infolge 
der Überprüfung erforderliche Umpacken der betroffenen Produkte. 

 
B3-4.6.3 Ist jedoch zu erwarten, dass die Kosten der Überprüfung der Produkte mit Mangelverdacht zzgl. der nach B3-4.2 ff. gedeckten Kos-

ten auf Basis der festgestellten oder nach objektiven Tatsachen anzunehmenden Fehlerquote höher sind, als die nach Ziffer 4.2 ff. 
gedeckten Kosten im Falle der tatsächlichen Mangelhaftigkeit aller Produkte mit Mangelverdacht, so beschränkt sich der Versiche-
rungsschutz auf die Versicherungsleistungen nach B3-4.2 ff. In diesen Fällen oder wenn eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur 
durch Zerstörung des Produktes möglich ist, bedarf es keines Nachweises, dass die Produkte mit Mangelverdacht tatsächlich Män-
gel aufweisen. 
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Ist eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur nach Ausbau der Erzeugnisse möglich und wäre bei tatsächlicher Mangelhaftigkeit der 
Austausch dieser Erzeugnisse die notwendige Mangelbeseitigungsmaßnahme nach B3-4.4, so beschränkt sich der Versicherungs-
schutz ebenfalls auf die Versicherungsleistungen nach B3-4.4. Auch in diesen Fällen bedarf es keines Nachweises, dass die Pro-
dukte mit Mangelverdacht tatsächlich Mängel aufweisen.  
 
Sofern B3-4.4.5 und B3-4.4.6 vereinbart sind, gilt: 
Entsprechendes gilt für den Fall, dass eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur nach Ausbau von Einzelteilen der Erzeugnisse 
möglich ist und bei tatsächlicher Mangelhaftigkeit der Austausch dieser Einzelteile die notwendige Mangelbeseitigungsmaßnahme 
nach B3-4.4.5 wäre. 
 

B3-4.6.4 Ausschließlich für die in B3-4.6.2 und B3-4.6.3 genannten Kosten besteht in Erweiterung der B3-4.6.1 – und insoweit abweichend 
von B1-3.1.1.1 oder zur Beseitigung eines Mangels des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von diesem oder seinem Abneh-
mer aufgewendet werden. 

 
B3-5 Auslandsdeckung 

Hinsichtlich des Versicherungsschutzes für Schäden im Ausland sowie für inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend 
gemacht werden, gelten die für das Betriebshaftpflichtrisiko in dem Speziellen Deckungskonzept enthaltenen Bestimmungen. 

 
B3-6 Risikoabgrenzungen 
 
B3-6.1 Nicht versichert sind 
 
B3-6.1.1 Ansprüche, soweit diese nicht in B3-4 ff ausdrücklich mitversichert sind, 
 

a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung; 
b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durchführen zu können 
c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung ge-

schuldeten Erfolges 
d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung 

e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung 

f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen 

Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt. 
 
B3-6.1.2 Ansprüche wegen Folgeschäden (z. B. Betriebsunterbrechung oder Produktionsausfall), soweit diese nicht in den Ziffern B3-4.2 ff. 

ausdrücklich mitversichert sind. 
 
B3-6.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind 
 
B3-6.2.1 Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haftungserweiterungen, soweit es sich nicht um im Rahmen von 

B1-6.19.2.1 versicherte Vereinbarungen bestimmter Eigenschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei Gefahrübergang 
handelt, für die der Versicherungsnehmer verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang einzustehen hat 

 
B3-6.2.2 Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte Sachen oder Arbeiten mit einem Rechtsmangel behaftet sind (z. B. Schä-

den aus der Verletzung von Patenten, gewerblichen Schutzrechten, Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, Verstößen in Wettbe-
werb und Werbung) 

 
B3-6.2.3 entfällt 
 
B3-6.2.4 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen 

von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers herbei-
geführt haben 

 
B3-6.2.5 Ansprüche aus Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie Ansprüche aus Schäden gemäß Ziffer 4 

durch Erzeugnisse, deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand der 
Technik oder in sonstiger Weise ausreichend erprobt waren 

 
Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen weder in einem Funktionszusam-
menhang stehen noch deren bestimmungsgemäßer Einwirkung unterliegen 
 

B3-6.2.6 Ansprüche aus 
 

a) Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie von Teilen von Luft- oder Raum-
fahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte 
ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren, 

b) Tätigkeiten, (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen sowie 
Luft- oder Raumfahrzeugteilen 
 

B3-6.2.7 Ansprüche wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital 
mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen, geltend gemacht werden. 

 
B3-6.2.8 Ansprüche wegen Kosten gemäß B3-4.2.2.3, B3-4.3.2.2, B3-4.4 und – soweit vereinbart – B3-4.6 sowie Ansprüche wegen Beseiti-

gungs- bzw. Vernichtungskosten im Rahmen der B3-4.2.2.4 und B3-4.3.2.3, die im Zusammenhang mit einem Rückruf von Erzeug-
nissen geltend gemacht werden. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als 
auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Rückruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung 
beruhende Aufforderung des Versicherungsnehmers, zuständiger Behörden oder sonstiger Dritter an Endverbraucher, Endverbrau-
cher beliefernde Händler, Vertrags- oder sonstige Werkstätten, die Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die angegebenen Män-
gel prüfen, die gegebenenfalls festgestellten Mängel beheben oder andere namentlich benannten Maßnahmen durchführen zu las-
sen. 
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B3-7  Zeitliche Begrenzung  

 
B3-7.1    Der Versicherungsschutz gemäß B3-7.4.2 ff. umfasst die Folgen aller während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen 

Versicherungsfälle, die dem Versicherer nicht später als fünf Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet wer-
den. Unberührt bleiben die vertraglichen Anzeigeobliegenheiten.  

 
B3-7.2 Versicherungsschutz besteht – teilweise abweichend von B1-3.1 – auch für solche Schäden, die im letzten Jahr der Wirksamkeit 

der unmittelbaren Vorversicherung eingetreten sind, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass  
 

a) er bei Inkrafttreten des laufenden Versicherungsvertrages nicht wusste und auch nicht wissen musste bzw. konnte, dass vor 
diesem Zeitpunkt mangelhafte/fehlerhafte Erzeugnisse geliefert wurden oder  

b) ihm bei Inkrafttreten des laufenden Versicherungsvertrages Schäden weder bekannt waren, noch bekannt sein mussten, und 
für diese Schäden wegen des Ablaufs der im Vorversicherungsvertrag vereinbarten Nachmeldefrist, die mindestens 3 Jahre 
betragen haben muss, nicht aber aus sonstigen Gründen, beim Vorversicherer kein Versicherungsschutz mehr besteht.  

 
Der Versicherungsschutz wird nach dem Versicherungsumfang und bis zur Höhe der Versicherungssumme/des Sublimits des Vor-
vertrages gewährt. Es gilt der Selbstbehalt dieses Vertrages.  
 
Sollte der Versicherungsumfang des Vorvertrages weitergehend sein als der dieses Vertrages und/oder die Versicherungssumme 
des Vorvertrages höher als die dieses Vertrages, wird der Versicherungsschutz auf den Versicherungsumfang und die Versiche-
rungssumme des laufenden Versicherungsvertrages begrenzt. 
     
Versicherungsfälle, die unter diese Erweiterung fallen, werden dem ersten Versicherungsjahr des laufenden Versicherungsvertra-
ges zugeordnet und auf die Versicherungssumme/Versicherungssummenmaximierung des ersten Versicherungsjahres angerech-
net.  

 
B3-7.3  Für Ansprüche nach B3-4.2 ff. wegen Schäden durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die vor In-Kraft-Treten dieses Versi-

cherungsvertrages ausgeliefert wurden, besteht im bedingungsgemäßen Umfang auch Versicherungsschutz für Versicherungsfälle 
- während der Laufzeit des Vertrages - durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die bis zu einem Jahr vor Beginn dieses 
Vertrages ausgeliefert wurden.  

 
Für Erzeugnisse des Versicherungsnehmers die früher ausgeliefert wurden, besteht Versicherungsschutz nur bei besonderer Ver-
einbarung.  
 

B3-8  Versicherungsfall und Serienschaden  
 
B3-8.1  Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertrages eingetretene Schadenereignis gemäß B1-3.1. Bei B3-4.4.3 und 

4.6.4 ist es für den Versicherungsfall – abweichend von B1-3.1 – unerheblich, dass es sich nicht um Haftpflichtansprüche handelt.  
 
B3-8.2  Der Versicherungsfall tritt ein bei:  

 
a) B3-4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der Erzeugnisse;  
b) B3-4.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder -verarbeitung der Erzeugnisse;  
c) B3-4.4 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens oder Auftragens der Erzeugnisse;  
d) B3-4.5.2.1 bis 4.5.2.5 im Zeitpunkt der Produktion, Be- oder Verarbeitung der in B3- 4.5 genannten Sachen;  
e) B3-4.5.2.6 in den für B3- 4.2 bis 4.4 vorgenannten Zeitpunkten, je nachdem, mit welcher dieser Ziffern die Regelung gemäß 

B3-4.5.2.6 in Zusammenhang steht; 
f) B3-4.6 in den für B3- 4.2 bis 4.5 vorgenannten Zeitpunkten, je nachdem, mit welcher dieser Ziffern die in B3- 4.6 geregelte 

Überprüfung in Zusammenhang steht.  
 

B3-8.3  Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages eintretende Versicherungsfälle  
 
a) aus der gleichen Ursache, z.B. aus dem gleichen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler, es sei denn, es besteht 

zwischen den mehreren gleichen Ursachen kein innerer Zusammenhang, oder  
b) aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen Mängeln behaftet sind  
 
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste dieser Versicherungsfälle ein-
getreten ist.  
 

B3-9  Versicherungssumme, Maximierung und Selbstbehalt  
 

B3-9.1 Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen für betriebliche und berufliche Risiken vereinbarten Versicherungs-
summen.  

 
B3-9.2 Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Höchstersatzleistung) beträgt das Doppelte der verein-

barten Versicherungssummen.  
 
B3-10 Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos/neue Risiken  

 
B3-10.1 Der Versicherungsnehmer hat 

 
a) wesentliche Erhöhungen oder Erweiterungen des Produktions- oder Tätigkeitsumfanges  
b) Risiken, die nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung gem. B1-8)  
 
zwecks Vereinbarung neuer Prämien und Überprüfung der Bedingungen unverzüglich anzuzeigen.  
 

B3-10.2 Für die Vorsorgeversicherung betragen die Versicherungssummen je Versicherungsfall 100.000 EUR für gemäß B3-4 ff. versicherte 
Schäden.  

  



 

3352402/00 (01/2023)                                                                                                    Seite 49 von 53 

B3-11 Sonstige Vereinbarungen  
 
B3-11.1  Kaufmännische Prüf- und Rügepflicht  
 

Der Versicherer verzichtet auf ausdrückliche Veranlassung des Versicherungsnehmers gegenüber dem Käufer auf den Einwand, 
dass dieser seiner Prüfungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB bzw. Art. 38, 39 UN-Kaufrecht nicht nachgekommen ist, soweit 
es sich nicht um Schäden handelt, die durch 
 
a) fehlerhaften Transport 
b) Verwechslung 
c) offensichtliche Manipulation 
d) falsche Lagerung 
e)  
beim Käufer verursacht sind. 
 

B3-11.2  Freistellung des Zwischen-/Endherstellers  
 

Mitversichert ist die Freistellung der Abnehmer des Versicherungsnehmers wegen Ansprüche für Schäden aufgrund verschuldens-
unabhängiger, gegenüber Dritten nicht abdingbarer Haftung, soweit der Versicherungsnehmer für diese Schäden auch unmittelbar 
haftet und die Freistellung nicht über seine interne Ausgleichspflicht nach § 5 ProdHG, § 426 BGB hinausgeht. 
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Teil B4 Anhang zur AKB-Zusatzdeckung gemäß Ziffer B1-6.8.2 der Produktbezogenen Bedingungen für die Betriebs- u. Berufshaft-
pflichtversicherung (AVB) der MV-Gewerbe-Police „Deutscher Handwerkerschutz“ 

 
Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags folgende Versicherungsarten:  
 
Kfz-Haftpflichtversicherung (B4-A.1) 
Kfz-Umweltschadenversicherung (B4-A.2) 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

B4-A.  Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung? 
B4-A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung — für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen 
B4-A.2 Kfz-Umweltschadenversicherung — für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz. 

 
B4-A  Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung? 
 
B4-A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung — für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen 
 
B4-A.1.1 Was ist versichert? 
 

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt 
 

B4-A.1.1.1  Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeugs 
 

a) Personen verletzt oder getötet werden, 
b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen, 
c) Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittel-

bar zusammenhängen (reine Vermögensschäden), und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von 
Haftpflichtbestimmungen des Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts 
geltend gemacht werden. Zum Genebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren zum Beispiel das Ein-und Aussteigen 
sowie das Be- und Entladen. 
 

B4-A.1.1.2  Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in Geld. 
 
B4-A.1.1.3  Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprü-

che der Höhe nach unberechtigt sind. 
 
B4-A.1.1.4  Regulierungsvollmacht 
 

Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und 
alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 
 

B4-A.1.1.5  Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten Fahrzeugen 
 

Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. 
Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, 
wenn für diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz besteht. 
Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte oder geschleppte Fahrzeug während des Gebrauchs 
von dem versicherten Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung befindet. 
 

B4-A.1.2  Wer ist versichert? 
 

Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende Personen (mitversicherte Personen): 
 
a) den Halter des Fahrzeugs, den Eigentümer des Fahrzeugs, den Fahrer des Fahrzeugs, 
b) den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner 

Ablösung oder zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich begleitet, 
c) Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht 

wird, 
d) den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter des versicherten Fahrzeugs 

tätig ist, 
e) den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omnibusschaffner eines nach B4-A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs, 
f) berechtigte Insassen (siehe B4-A.4.2.4) soweit nicht anderweitig Haftpflichtversicherungsschutz besteht, wenn es sich um ein 

als Pkw zugelassenes Fahrzeug handelt. 
 

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig gegen uns erheben. 
 

B4-A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen) 
 
B4-A.1.3.1 Höchstzahlung 
 

Es gelten die Versicherungssummen für Personen -, Sach- und Vermögensschäden gem. B1-6.8.2.1. 
 
Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. 
 

B4-A.1.3.2  Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger gilt die Höchstzahlung gem. B4-A.1.3.1. 
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B4-A.1.3.3 Übersteigen der Versicherungssummen 
 

Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungs-
vertragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie Für einen nicht oder nicht vollständig 
befriedigten Schadenersatzanspruch selbst einstehen. 
 

B4-A.1.4  In welchen Ländern besteht der Versicherungsschutz? 
 

B4-A.1.4.1  Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuro-
päischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im 
Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsver-
trags. 

 
B4-A.1.5  Was ist nicht versichert? 
 
B4-A.1.5.1  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen.  
 
B4-A.1.5.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten und ungenehmigten kraftfahrtsportli-

chen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazuge-
hörige Übungsfahrten. 

 
B4-A.1.5.3  Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs. 
 
B4-A.1.5.4  Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen eines mit dem versicherten 

Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers oder eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten 
Fahrzeugs. Wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ohne gewerbliche Absicht ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen übli-
cher Hilfeleistung abgeschleppt wird, besteht für dabei am abgeschleppten Fahrzeug verursachte Schäden Versicherungsschutz. 

 
B4-A.1.5.5  Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von 

Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden. 
Versicherungsschutz besteht jedoch Für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z. B. Kleidung, 
Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung (z. B. mit einem Taxi oder Bus) dienen, besteht außer-
dem Versicherungsschutz für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs zum Zwecke des persönlichen Gebrauchs üblicherweise 
mit sich führen (z. B. Reisegepäck, Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigter Insassen. 

 
B4-A.1.5.6  Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem 

Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. 
als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden. 
 

B4-A.1.5.7  Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 
entstehen. 
 

B4-A.1.5.8  Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang 
der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 

 
B4-A.1.5.9  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 
 
B4-A.1.5.10  Es besteht — unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen — Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 

Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der EU oder der Bundesrepub-
lik Deutschland entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im 
Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
 

B4-A.2       Kfz-Umweltschadenversicherung — für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz 
 
B4-A.2.1  Was ist versichert? 
 
B4-A.2.1.1  Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz frei, die 

durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Fahrzeugs 
(Betriebsstörung) verursacht worden sind. 
Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts gegen Sie geltend gemacht werden können. 
 
Hinweis: 
Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt. 
 

B4-A.2.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begründet, leisten wir Ersatz in Geld. 
 
B4-A.2.1.3  Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit 

die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind. 
 
B4-A.2.1.4  Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Be-

hörde oder einem sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 
 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Verfahrens- oder 
Prozess-Führung bevollmächtigt. 
 
Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 
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B4-A.2.2  Wer ist versichert? 
 

Abschnitt B4-A.1.2 gilt entsprechend. 
 

B4-A.2.3  Versicherungssumme und Höchstzahlung  
 

Die Höhe der für Umweltschäden vereinbarten Versicherungssumme beträgt 5.000.000 Euro für das einzelne Schadenereignis. Die 
Höchstleistung für ein Versicherungsjahr ist auf 10.000.000 Euro begrenzt. 

 
B4-A.2.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

 
Versicherungsschutz gemäß B4-A.5.1 besteht außerhalb des Anwendungsbereichs des Umweltschadensgesetzes auch in den 
Ländern des Europäischen Wirtschaftraums (EWR), soweit die EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße 
Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche den Um-
fang der EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
 

B4-A.2.5  Was ist nicht versichert?  
 
B4-A.2.5.1  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen. 
 
B4-A.2.5.2  Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf 

die Umwelt entstehen. 
 
B4-A.2.5.3  Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Substraten aus Biogasanlag en, Klär-

schlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln resultieren, es sei denn, 
dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese 
Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften. 

 
B4-A.2.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die Sie durch bewusste Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche 

Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, entstehen. 
 

B4-A.2.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die aufgrund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinaus-
gehen. 

 
B4-A.2.5.6 Es besteht — unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen —Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 

Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der EU oder der Bundesrepub-
lik Deutschland entgegenstehen. 

 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im 
Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
  

B4-A.2.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 



 

3352402/00 (01/2023)                                                                                                    Seite 53 von 53 

Teil BB Bestimmungen zu Teil B 
 

BB-1  Abtretungsverbot 
 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 
 

BB-2 Vorläufige Beitragsberechnung und Bemessungsgrundlage 
 

Der Versicherungsnehmer hat an den Versicherer bei Beginn seiner Versicherung und später im Voraus einen Beitrag zu entrich-
ten, der sich nach der Jahreslohn- und -gehaltssumme, dem Umsatz oder anderen Bemessungsfaktoren für das abgelaufene Rech-
nungsjahr, bei Neuabschlüssen für das laufende Rechnungsjahr, bemisst. Die dem zuständigen Unfallversicherungsträger nachzu-
weisende Jahreslohn- und -gehaltssumme hat der Versicherungsnehmer ebenso wie den Umsatz oder andere Bemessungsfakto-
ren dem Versicherer innerhalb von 8 Wochen nach Hauptfälligkeit des Vertrages jeden Jahres einzureichen. 
Wird der Nachweis nicht bis zu diesem Zeitpunkt eingereicht, so wird der Betrag von dem Versicherer schätzungsweise endgültig 
festgesetzt. 
 

BB-3 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Beitragsangleichung 
 

BB-3.1  Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berech-
net werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der 
Beitragsangleichung. 

 
BB-3.2  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im 

vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenszahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung 
zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er 
auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.  
 
Als Schadenszahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadensfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung 
von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 
 
Durchschnitt der Schadenszahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenszahlungen ge-
teilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadensfälle. 
 

BB-3.3  Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich 
aus BB-3.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versiche-
rungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 
 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenszahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren 
Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach B-3.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den 
Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenszahlungen nach seinen unter-
nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat. Diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem 
vorstehenden Absatz ergeben würde. 
 

BB-3.4  Liegt die Veränderung nach BB-3.2 oder BB-3.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in 
den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

 
BB-3.5  Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß BB-3.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 

ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.  

 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 
 
Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht. 
 

BB-4 Aufrechnung 
 

Der Versicherer kann gegen Entschädigungsforderungen eine Forderung, die ihm gegen den Versicherungsnehmer zusteht, inso-
weit aufrechnen, als sie auf der für den Versicherten genommenen Versicherung beruht. 
 

BB-5 Vertragliche Sonderfestsetzungen über den Umfang der Versicherung 
 

Durch besondere Vereinbarung können gegenüber den in diesen Bedingungen getroffenen Festsetzungen gewisse Risiken von der 
Versicherung ausgeschlossen oder zu besonderen Bedingungen in sie eingeschlossen werden. 
 


